
RGBl-1803041-Nr07-Aenderungsgesetz-
betreffend-Reichsschulden

Gesetz, Änderung betreffende den Reichsschulden und der Reichskontrolle

gegeben am 04.03.2018, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 22.03.2018 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 07

In  Anbetracht  dessen,  daß  ab  der  Revolution  vom  09.  November  1918  die  staatlichen
Reichsschulden  in  die  Hände  von  Fremdverwaltung  fielen,  und  die  Bundesstaaten  sich  vom
Deutschen Reich durch Unterwerfung den fremdverwalteten Regierungen aufgelöst haben, bedarf
es einer Neuordnung des Reichsrechtkreises und seiner Bundesglieder, sowie die Neuordnung von
Schuldverschreibungen,  Schatzanweisungen,  Staatsanleihen,  Wechselverbindlichkeiten,  Darlehen
und Reichsschulden.

Artikel 1.

Des RGBl-1611211-Nr32 Wiedereinrichtung der Reichsschuldenverwaltung wird wie folgt geändert

Im  dritten  Absatz  Zeile  2  wird  der  “Staatssekretär  des  Innern”  auf  Staatssekretär  im
Reichsschatzamt  geändert.

Artikel 2.

Des RGBl-1611211-Nr32 Wiedereinrichtung der Reichsschuldenverwaltung wird wie folgt geändert

Im vierten Absatz wird die Formulierung “RGBl. Band 1900, Nr. 11, Seite 129 -134” mit folgender
Formulierung “RGBl-1803031-Nr06-Reichsschuldenordnung”, ersetzt.

Artikel 3.

Des RGBl-1611231-Nr33 Ausgabe von Reichsschatzanweisungen, wird wie folgt geändert

In Absatz 1 Zeile 3 wird die Formulierung “RGBl. Band 1900, Nr. 11, Seite 129 -134” mit folgender
Formulierung “RGBl-1803031-Nr06-Reichsschuldenordnung”, ersetzt und das Wort “Goldmark” wird
zu Mark umbenannt.

Artikel 4.

Des RGBl. Nr. 16 des Jahrgangs 1910 S. 521 Reichskontrollgesetz, wird wie folgt geändert

§ 1. des Reichskontrollgesetz, wird wie folgt geändert;

Die Kontrolle des gesamten Reichshaushaltes,  der Landeshaushalte,  aller Bundesstaaten, Elsaß-
Lothringen und der Haushalt der Schutzgebiete wird vom Rechnungshof des Deutschen Reiches
nach Maßgabe der dafür bestehenden Gesetze und enthaltenen Vorschriften geführt.
Ebenso hat der Rechnungshof des Deutschen Reiches die Kontrolle des Reichshaushaltes in bezug
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auf  die  Rechnungen  der  Reichsbank  gemäß  §  29  des  Bankgesetz  vom  14.  März  1875
(Reichsgesetzblatt S.177) obliegende Geschäfte wahrzunehmen.

Artikel 5.

Des RGBl. Nr. 16 des Jahrgangs 1910 S. 521 Reichskontrollgesetz, wird wie folgt geändert;

§ 2. des Reichskontrollgesetz, wird als gegenstandlos gestrichen.

Artikel 6.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Reichsgesetzblatt “RGBl-1803041-Nr07-Aenderungsgesetz-betreffend-Reichsschulden”
Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-1803041-Nr07-Aenderungsgesetz-betreffend-Reichsschulden“_D

RGBl-1611231-Nr33 betreffend die Ausgabe
von Schatzanweisungen des Deutschen
Reiches

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Ausgabe von
Schatzanweisungen des Deutschen Reiches

gegeben am 23.11.2016, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 28. Oktober 2021, “RGBl-RGBl-2109021-Nr11-Aenderungsgesetz“

In Kraft gesetzt am 09.12.2016 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 33

Zur Herstellung der Handlungs-  und Geschäftsfähigkeit  des Deutschen Reiches erlasse ich die
Ausgabe von Schatzanweisungen, in Gemäßheit der Reichsschuldenordnung “RGBl-1803031-Nr06-
Reichsschuldenordnung“, in einer Höhe von 5.914.800,00 Mark.

Die  Auszahlungen der  Dividende werden ab dem 10ten Jahr  jährlich an den Inhaber  in  Mark
ausgezahlt.  Die  Bewertung  und  Ausstellung  dieser  Schatzanweisung  beginnt  nachdem  der
festgelegte Gegenwert durch die Reichsschuldenverwaltung verbucht bzw. in Empfang genommen
wurde,  die  Umrechnung  richtet  sich  nach  dem  Goldstandard.  Dem  Inhaber  steht  ein
Kündigungsrecht gegenüber dem Staat erst ab dem 20ten Jahr zu. Die Werte der Staatsanleihen
sind auf volle Beträge wie 50, 100, 200, 500 und 1000 Mark festgelegt.

Dieser Erlaß tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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Hier sehen Sie die Urkunde der Reichsschatzanweisung

Reichsgesetzblatt “RGBl-1611231-Nr33-Erlass-Ausgabe-von-Reichsschatzanweisungen” Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-1611231-Nr33-Erlass-Ausgabe-von-Reichsschatzanweisungen“_D

Gesetz, betreffend die Abänderung von
Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes
und der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher

Titel:

Gesetz, betreffend die
Abänderung von
Bestimmungen des
Gerichtskostengesetzes
und der
Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher.

Fundstelle:
Deutsches
Reichsgesetzblatt Band
1881, Nr. 16, Seite 178 –
184

Fassung vom: 29. Juni 1881
Bekanntmachung: 6. Juli 1881
Inkrafttreten: 15. Juli 1881
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 1435.) Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher. Vom 29. Juni 1881.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

 

Artikel 1.

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften des Gerichtskostengesetzes treten
die folgenden Bestimmungen:
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1. an Stelle des §. 22:

Die Beweisgebühr (§. 18 Nr. 2) wird nur zur Hälfte erhoben, wenn die angeordnete
Beweisaufnahme weder ganz noch theilweise stattgefunden hat.
Dasselbe findet statt, soweit bezüglich des durch die Beweisanordnung betroffenen
Gegenstandes ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich
aufgenommen oder auf Grund eines Anerkenntnisses oder Verzichts eine Entscheidung
erlassen wird.

2. an Stelle des §. 23:

Nur drei Zehntheile der Entscheidungsgebühr werden erhoben für die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung.
Die Entscheidungsgebühr wird zu drei Zehntheilen auch für die Aufnahme eines zur
Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleichs erhoben.

3. an Stelle des §. 34:

Drei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des Verfahrens, über Anträge:

1. auf Entmündigung oder Wiederaufhebung einer Entmündigung, soweit die
Amtsgerichte zuständig sind (Civilprozeßordnung §§. 593 bis 603, 616 bis 619, 621 bis
623, 625);
2. auf Anordnung der von Schiedsrichtern für erforderlich erachteten richterlichen
Handlungen (Civilprozeßordnung §. 862).

4. an Stelle des §. 35:

Zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf vorläufige Einstellung, Beschränkung oder Aufhebung einer Zwangsvollstreckung
(Civilprozeßordnung §§. 647, 657, 688, 690 Abs. 3, §§. 696, 710 Abs. 4);
2. auf gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (Civilprozeßordnung §§. 684,
700, 723, 724, 726, 729, 730 Abs. 1, §§. 736, 738, 743, 745 bis 747, 754, 755, 771 Abs. 4,
§§. 772, 781 Abs. 2, §§. 782, 810 Abs. 3);
3. auf Anordnung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung
(Civilprozeßordnung §§. 801, 802, 813, 815 bis 822), soweit nicht nachträglich eine
Gebühr des §. 26 Nr. 9 zur Erhebung kommt;

sowie

4. über Anträge, Einwendungen oder Erinnerungen, welche die Art und Weise der
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Zwangsvollstreckung oder das bei derselben vom Gerichtsvollzieher zu beobachtende
Verfahren oder die von ihm in Ansatz gebrachten Kosten oder die Weigerung desselben
betreffen, einen Vollstreckungsauftrag zu übernehmen oder eine
Vollstreckungshandlung dem Auftrage gemäß auszuführen (Civilprozeßordnung §. 685).

5. an Stelle des §. 36:

Für die Entscheidung, einschließlich des Verfahrens, über Anträge auf Sicherung des
Beweises (Civilprozeßordnung §§. 447 bis 455) werden drei Zehntheile der Gebühr (§. 8)
und wenn eine Beweisaufnahme stattfindet, fünf Zehntheile der Gebühr erhoben.

6. an Stelle des §. 37:

Im Mahnverfahren werden erhoben:

1. zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch um Erlassung
des Zahlungsbefehls (Civilprozeßordnung §§. 631, 632);
2. ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch um Erlassung
des Vollstreckungsbefehls (Civilprozeßordnung §. 639).

Wird ein Gesuch um Erlassung des Zahlungsbefehls zurückgewiesen, weil der
Zahlungsbefehl in Ansehung eines Theils des Anspruchs nicht erlassen werden kann
(Civilprozeßordnung §. 631 Abs. 2), so ist die Gebühr nur nach dem Werthe dieses Theils
zu berechnen.
Soweit die Kosten des Mahnverfahrens als Theil der Kosten eines entstehenden
Rechtsstreits anzusehen sind (Civilprozeßordnung §. 638), wird die im Fall der Nr. 1
erhobene Gebühr auf die Gebühr des entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

7. an Stelle des §. 38:

Ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) wird erhoben für die Entscheidung, einschließlich des
vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf Festsetzung der vom Gegner zu erstattenden Prozeßkosten (Civilprozeßordnung §.
99);
2. auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel in den Fällen, in welchen dieselbe auf
Anordnung des Vorsitzenden zu erfolgen hat, oder auf Zurücknahme der
Vollstreckungsklausel, sofern diese Anträge nicht im Wege der Klage gestellt werden
(Civilprozeßordnung §§. 664 bis 666, 668, 703, 704 Abs. 1, §. 705 Abs. 3, §. 809), oder
auf Ertheilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung (Civilprozeßordnung §. 669).
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8. an Stelle des §. 39 Absatz 2:

Betreffen mehrere gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (§. 35 Nr. 2)
wegen desselben Anspruchs denselben Gegenstand, so kommt die Gebühr nur einmal
zur Erhebung.

9. an Stelle des §. 40:

Für das durch den Gerichtsschreiber an die Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung
einer Zustellung (Civilprozeßordnung §. 179) ist die einem Gerichtsvollzieher für den
gleichen Akt zustehende Gebühr als Gerichtsgebühr zu erheben, sofern nicht die
Zustellung von Amtswegen bewirkt wird.

10. an Stelle des §. 41:

Für einen in Gemäßheit des §. 471 der Civilprozeßordnung stattgehabten Sühnetermin,
einschließlich des in demselben etwa aufgenommenen Vergleichs, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Gebühr wird, wenn der Gegner desjenigen, welcher zum Sühnetermin geladen hat,
nicht erschienen oder der Sühneversuch erfolglos geblieben ist, auf die Gebühren eines
entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

11. an Stelle des §. 44:

Im Aufgebotsverfahren (Civilprozeßordnung §§. 823 bis 833, 836 bis 850) wird ein
Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben:

1. für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags;
2. für die Verhandlung im Aufgebotstermine;
3. für die Endentscheidung.

12. an Stelle des ersten Absatzes des §. 46:

Wird eine Klage, ein Antrag, ein Einspruch oder ein Rechtsmittel zurückgenommen,
bevor ein gebührenpflichtiger Akt stattgefunden hat, so wird ein Zehntheil der Gebühr
erhoben, welche für die beantragte Entscheidung oder im Fall des §. 43 für die
beantragte Verhandlung zu erheben sein würde.

13. an Stelle des §. 47 Nr. 14:

14. über die in §. 35 Nr. 4 bezeichneten Antrage, Einwendungen oder Erinnerungen,
soweit dieselben für begründet befunden werden und die Kosten des Verfahrens nicht
dem Gegner, sondern dem Gerichtsvollzieher zur Last fallen;
15. über Anträge auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §§. 662,
663, 703, 705 Abs. 1), sofern nicht Gebühren nach den Vorschriften des §. 26 Nr. 8 oder
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des §. 38 zu erheben sind;
16. über Gesuche um Ertheilung des Zeugnisses der Rechtskraft oder um Ertheilung des
Zeugnisses, daß innerhalb der Nothfrist ein Schriftsatz zum Zwecke der
Terminsbestimmung nicht eingereicht sei (Civilprozeßordnung §. 646).

14. an Stelle des §. 53:

Für den Beschluß, durch welchen der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens
abgewiesen wird, einschließlich des vorangegangenen Verfahrens, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Wird das Verfahren durch Versagung der Zulassung des Antrags (Konkursordnung §. 97
Abs. 1, §. 194 Abs. 2, §. 195 Abs. 2, §. 199 Abs. 2, §. 205 Abs. 2) oder durch Zurücknahme
des zugelassenen Antrags erledigt, so wird nur ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Vorschrift des §. 52 findet Anwendung; sofern jedoch der Antrag von einem
Gläubiger gestellt wird und die Forderung desselben nicht höher ist, als der Betrag der
Aktivmasse, wird die Gebühr nach dem Betrage dieser Forderung erhoben.

15. an Stelle des §. 70:

Für das Verfahren auf erhobene Privatklage werden in erster Instanz erhoben:

1
.

wenn nach Beginn der Hauptverhandlung Einstellung
des Verfahrens erfolgt

5
Mark;

2
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz ohne
Beweisaufnahme durch Urtheil beendigt wird

15
Mark;

3
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz nach
stattgehabter Beweisaufnahme durch Urtheil beendigt
wird

20
Mark.

Dieselben Sätze sind für die Berufungsinstanz sowie für die Revisionsinstanz zu erheben.
Für die Widerklage wird ein besonderer Satz nicht erhoben.
Die von der Verwaltungsbehörde erhobene Klage (Strafprozeßordnung §. 464) ist nicht
als Privatklage im Sinne dieses Gesetzes zu erachten.

16. an Stelle des §. 78:

Nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts werden besonders erhoben:

1. die Gebühren für Akte, welche die Verpflichtung eines Vertheidigers zur Tragung der
durch Verschulden desselben veranlaßten Kosten (Strafprozeßordnung §. 145) betreffen;
2. die Gebühren für Entscheidungen, welche betreffen:

a) Anträge auf Festsetzung der zu erstattenden Kosten (Strafprozeßordnung §. 496 Abs.
2);
b) die Vollstreckung einer über eine Vermögensstrafe, eine Buße oder über Erstattung
von Kosten ergangenen Entscheidung (Strafprozeßordnung §§. 495, 496);
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c) die Beschwerde gegen eine Entscheidung, durch welche der Verfall einer zur
Abwendung einer Untersuchungshaft oder zur Erlangung eines Strafaufschubs
bestellten Sicherheit ausgesprochen wird (Strafprozeßordnung §§. 122, 488).

17. an Stelle des §. 101:

Beträgt die Gebühr für die Aufnahme eines Vergleichs oder die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung (§§. 23, 41) weniger als die
Gebühr oder Abgabe, welche nach den Landesgesetzen für einen außerhalb des
Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleich zur Staatskasse zu erheben sein würde, so ist
der Mehrbetrag der letzteren neben der Entscheidungsgebühr zu erheben.

Artikel 2.

Hinter den §. 80 des Gerichtskostengesetzes werden die folgenden neuen §§. 80a und
80b eingestellt:

§. 80a.

Schreibgebühren werden nicht erhoben:

1. für die von Amtswegen anzufertigenden Ausfertigungen und Abschriften in den Fällen
der §§. 4, 6, 16, 45, 47, 57, sofern in denselben keine Gebühren zu erheben sind;
2. für die Benachrichtigung von dem gegen einen Zahlungsbefehl erhobenen
Widersprüche (Civilprozeßordnung §. 634);
3. für den Vollstreckungsbefehl (Civilprozeßordnung §. 639);
4. für die Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §. 663);
5. für das Zeugniß der Rechtskraft und für das Zeugniß, daß innerhalb der Nothfrist ein
Schriftsatz zur Terminsbestimmung nicht eingereicht sei (Civilprozeßordnung §. 646).

§. 80b.

Für die von Amtswegen bewirkten Zustellungen werden baare Auslagen nicht erhoben.
Die Erhebung der Schreibgebühr für die Ausfertigungen und Abschriften des
zuzustellenden Schriftstücks wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Artikel 3.

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher treten die folgenden Bestimmungen:
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1. an Stelle des §. 2:

Die Gebühr für jede Zustellung beträgt 80
Pfennig,

in den amtsgerichtlichen und den schöffengerichtlichen
Sachen, soweit diese Sachen nicht durch Einlegung eines
Rechtsmittels an ein höheres Gericht gebracht sind

50
Pfennig,

für die Zustellung durch Aufgabe zur Post (Civilprozeßordnung §.
161), für das an die Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung einer
Zustellung (Civilprozeßordnung §. 177), sowie für die im Auftrag
eines Anwalts an den Gegenanwalt bewirkte Zustellung die Hälfte
jener Sätze.

Die Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Betheiligter
(Civilprozeßordnung §. 172 Abs. 2) gilt als Eine Zustellung.

2. an Stelle des §. 3:

Ist eine Zustellung durch den Gerichtsvollzieher bewirkt, obgleich sie mit geringeren
Kosten durch die Post hätte erfolgen können, so erhält derselbe die Mehrkosten nur,
wenn er zur Vornahme der Zustellung ohne Benutzung der Post ausdrücklich ermächtigt
worden ist.

3. an Stelle des ersten Absatzes des §. 4:

Die Gebühr für die Pfändung von beweglichen körperlichen Sachen (Civilprozeßordnung
§§. 712, 713), von Früchten, welche von dem Boden noch nicht getrennt sind
(Civilprozeßordnung §. 714), sowie von Forderungen aus Wechseln oder anderen
Papieren, welche durch Indossament übertragen werden können (Civilprozeßordnung §.
732), beträgt nach der Höhe der beizutreibenden Forderung:

bei einem
Betrage bis 50 Mark einschließlich 1 Mark,

bei einem
Betrage bis 100 Mark einschließlich 2 Mark,

bei einem
Betrage bis 300 Mark einschließlich 3 Mark,

bei einem
Betrage bis 1.000 Mark einschließlich 4 Mark,

bei einem
Betrage bis 5.000 Mark einschließlich 5 Mark,

bei einem
Betrage über 5.000 Mark einschließlich 6 Mark.
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4. an Stelle des §. 11:

Wird der Auftrag zur Zwangsvollstreckung durch Leistung an den Gerichtsvollzieher
erledigt, so erhält derselbe

bei Zahlungen die in §. 4 bestimmte, nach dem gezahlten Betrage zu berechnende
Gebühr, jedoch wenn eine Pfändung vorausgegangen war, nicht unter 2 Mark,
bei Herausgabe von Sachen die in §. 6 bestimmte Gebühr.

5. an Stelle des §. 15:

Den zu einer Vollstreckungshandlung in Gemäßheit der Vorschrift des §. 679 der
Civilprozeßordnung zugezogenen Zeugen kann eine Entschädigung bis zum Betrage von
je 1 Mark gewährt werden.

6. an Stelle des zweiten Absatzes des §. 17:

Nimmt der Gerichtsvollzieher mehrere Geschäfte auf derselben Reise vor, so erhält er
für jedes derselben die volle, nach der Entfernung des Ortes von seinem Amtssitz zu
berechnende Entschädigung; dabei gelten jedoch mehrere Geschäfte, welche für
denselben Auftraggeber an demselben Orte vorgenommen werden und welche sich auf
dieselbe Rechtsangelegenheit beziehen, als Ein Geschäft.

Artikel 4.

Dieses Gesetz tritt am 15. Juli 1881 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Bad Ems, den 29. Juni 1881.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.
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Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher
Titel: Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1878, Nr. 22, Seite 166
– 172

Fassung vom: 24. Juni 1878
Bekanntmachung: 10. Juli 1878
Inkraftsetzung: Gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz
Scan auf Commons

(Nr. 1256.) Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher. Vom 24. Juni 1878.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reiches, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

§. 1.

In den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtssachen, auf welche die
Civilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Konkursordnung Anwendung
findet, werden Gebühren und Auslagen des Gerichtsvollziehers nur nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen erhoben.

§. 2.

Die Gebühr für jede Zustellung beträgt 80 Pfennig,
für die Zustellung durch Aufgabe zur Post (Civilprozeßordnung §. 161), für das an die
Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung einer Zustellung (Civilprozeßordnung §. 177),
sowie für die im Auftrag eines Anwalts an den Gegenanwalt bewirkte Zustellung 40
Pfennig.
Die Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Betheiligter
(Civilprozeßordnung §. 172 Abs. 2) gilt als Eine Zustellung.
Ist eine Zustellung durch den Gerichtsvollzieher bewirkt, obgleich sie mit geringeren
Kosten durch die Post hätte erfolgen können, so erhält derselbe die Mehrkosten nur,
wenn er zur Vornahme der Zustellung ohne Benutzung der Post ausdrücklich ermächtigt
worden ist.

§. 3.

Für die Beglaubigung der Abschrift eines zuzustellenden Schriftstücks erhält der
Gerichtsvollzieher für das Blatt 5 Pfennig.
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§. 4.

Die Gebühr für die Pfändung von beweglichen körperlichen Sachen (Civilprozeßordnung
§§. 712, 713), von Früchten, welche von dem Boden noch nicht getrennt sind
(Civilprozeßordnung §. 714), sowie von Forderungen aus Wechseln oder anderen
Papieren, welche durch Indossament übertragen werden können (Civilprozeßordnung §.
732), beträgt nach der Höhe der beizutreibenden Forderung

bei einem Betrage bis 100 Mark einschließlich 2 Mark,
bei einem Betrage bis 300 Mark einschließlich 3 Mark,
bei einem Betrage bis 1.000 Mark einschließlich 4 Mark,
bei einem Betrage bis 5.000 Mark einschließlich 5 Mark,
bei einem Betrage über 5.000 Mark  . . . . . . . . . 6 Mark.

Nimmt die Pfändung einen Zeitaufwand von mehr als zwei Stunden in Anspruch, so
erhöht sich die Gebühr für jede angefangene weitere Stunde um ein Viertheil.
Ist eine versuchte Pfändung ohne Erfolg geblieben, weil nach Inhalt des Protokolls
pfändbare Gegenstände nicht vorhanden waren, oder sich von der Verwerthung der
pfändbaren Gegenstände ein Ueberschuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung
nicht erwarten ließ, so erhält der Gerichtsvollzieher die Hälfte der Gebühr.

§. 5.

Für die Uebernahme beweglicher Sachen zum Zwecke der Verwerthung in den Fällen
der §§. 699, 746, 751 der Civilprozeßordnung, sowie im Falle des Ausscheidens des
Gerichtsvollziehers, welcher die Pfändung vorgenommen hat, und für die Pfändung
bereits gepfändeter Sachen (Civilprozeßordnung §. 727) erhält der Gerichtsvollzieher die
Hälfte der in §. 4 bestimmten Gebühr.

§. 6.

Der Gerichtsvollzieher erhält für die Wegnahme beweglicher Sachen einschließlich der
Uebergabe derselben (Civilprozeßordnung §. 769) eine Gebühr von 3 Mark.
Nimmt das Geschäft einen Zeitaufwand von mehr als zwei Stunden in Anspruch, so
erhöht sich die Gebühr für jede angefangene weitere Stunde um 1 Mark.
Ist eine versuchte Wegnahme ohne Erfolg geblieben, weil nach Inhalt des Protokolls die
herauszugebenden Sachen nicht aufzufinden waren, so erhält der Gerichtsvollzieher die
Hälfte der Gebühr, jedoch nicht unter 2 Mark.

§. 7.

Für die Versteigerung oder den Verkauf aus freier Hand von beweglichen Sachen,
Früchten, welche von dem Boden noch nicht getrennt sind, Forderungen oder anderen
Vermögensrechten erhält der Gerichtsvollzieher
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von dem Betrage des erzielten Erlöses bis zu 100 Mark 5 vom
Hundert,

von dem Betrag über 100 Mark bis 300 Mark 3 vom
Hundert,

von dem Betrag über 300 Mark bis 1.000 Mark 2 vom
Hundert,

von dem Betrag über 1.000 Mark bis 5.000 Mark 1 vom
Hundert,

von dem Betrag über 5.000 Mark . . . . . . . . . . .  ½ vom Hundert.

jedoch nicht unter 2 Mark.

§. 8.

Der Gerichtsvollzieher erhält

1. für die Entsetzung aus dem Besitz unbeweglicher Sachen oder bewohnter Schiffe und
die Einweisung in denselben (Civilprozeßordnung §.771),
2. im Falle der Zuziehung zur Beseitigung des Widerstandes des Schuldners gegen die
Vornahme einer Handlung (Civilprozeßordnung §. 777)

eine Gebühr von 3 Mark für jede angefangene Stunde von dem Erscheinen an Ort und
Stelle bis zur Beendigung seiner Thätigkeit.
In die Dauer der unter Nr. 1 erwähnten Vollstreckungshandlungen ist auch die Zeit
einzurechnen, welche der Gerichtsvollzieher zu verwenden hat, um bewegliche Sachen,
welche nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung sind, wegzuschaffen, zu übergeben
oder in Verwahrung zu bringen.

§. 9.

Der Gerichtsvollzieher erhält für die Verhaftung einer Person, einschließlich der
Ablieferung derselben zur Haft, und für die zwangsweise Vorführung einer Person eine
Gebühr von 15 Mark, für die Nachverhaftung einer bereits verhafteten Person 2 Mark.
Konnte eine unternommene Verhaftung nicht ausgeführt werden, weil nach Inhalt des
Protokolls sich bei derselben das Vorhandensein eines der in den §§. 785, 787 der
Civilprozeßordnung aufgeführten Gründe herausgestellt hat, so erhält der
Gerichtsvollzieher eine Gebühr von 5 Mark.

§. 10.

Hat eine Vollstreckungshandlung, nachdem der Gerichtsvollzieher sich an Ort und Stelle
begeben hatte, zufolge der Vorschrift des §. 691 der Civilprozeßordnung oder in Folge
der Zurücknahme des Auftrags nicht stattgefunden, so erhält derselbe

in den Fällen der §§. 4, 5 die Hälfte der im §. 4 Abs. 1 bestimmten Gebühr,
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im Falle des §. 6 die daselbst Abs. 3 bestimmte Gebühr,
im Falle des §. 7 eine Gebühr von 2 Mark,
im Falle des §. 8 eine Gebühr von 3 Mark,
im Falle des §. 9 eine Gebühr von 5 Mark.

§. 11.

Wird der Auftrag zur Zwangsvollstreckung durch Leistung an den Gerichtsvollzieher,
bevor er sich an Ort und Stelle begeben hat, erledigt, so erhält derselbe

bei Zahlungen ein Viertheil der nach Maßgabe des §. 7 zu berechnenden Sätze, jedoch
nicht unter 1 Mark,
bei Herausgabe von Sachen eine Gebühr von 1 Mark.

Erfolgt die Leistung an den Gerichtsvollzieher, nachdem derselbe sich an Ort und Stelle
begeben hatte, so erhält derselbe

bei Zahlungen die Hälfte der nach Maßgabe des §. 7 zu berechnenden Sätze, jedoch
nicht unter 2 Mark,
bei Herausgabe von Sachen die in §. 6 bestimmte Gebühr.

§. 12.

Die in den §§. 4 bis 11 bestimmten Gebühren umfassen die gesammte Thätigkeit des
Gerichtsvollziehers bei der Zwangsvollstreckung, insbesondere:

1. die Nachsuchung, der Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane und die
Zuziehung der Zeugen und Sachverständigen (Civilprozeßordnung §§. 678, 679, 716);
2. die zu den Vollstreckungshandlungen gehörenden Mittheilungen, Aufforderungen,
Zustellungen und Postsendungen;
3. die Umschreibung eines auf den Namen lautenden Werthpapiers auf den Namen des
Käufers und die Wiederinkurssetzung eines gepfändeten Inhaberpapiers
(Civilprozeßordnung §§. 723, 724);
4. die Annahme und Quittirung, Ablieferung oder Hinterlegung der schuldigen
Leistungen, sowie des gepfändeten oder erlösten Geldes und die Zurückgabe
gepfändeter Gegenstände;
5. die Bekanntmachung der Versteigerung.
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§. 13.

An baaren Auslagen werden dem Gerichtsvollzieher vergütet:

1. die Schreibgebühren;
2. die Post- und Telegraphengebühren;
3. die durch öffentliche Bekanntmachungen, insbesondere durch Einrückung in
öffentliche Blätter entstandenen Kosten;
4. die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden Beträge;
5. die Entschädigung der zum Oeffnen von Thüren und Behältnissen zugezogenen
Personen;
6. die für Umschreibung eines auf Namen lautenden Werthpapiers oder für
Wiederinkurssetzung eines Inhaberpapiers zu zahlenden Beträge;
7. die Kosten eines Transports von Personen oder Sachen, die Kosten der Verwahrung
und Beaufsichtigung von Gegenständen, die Kosten der Aberntung von Früchten, sowie
der Erhaltung von Thieren;
8. die Reisekosten.

§. 14.

Schreibgebühren werden dem Gerichtsvollzieher nach Maßgabe des §. 80 des
Gerichtskostengesetzes vergütet:

1. für alle nach gesetzlicher Vorschrift oder auf Antrag ertheilten Abschriften der von
demselben aufgenommenen Urkunden und Protokolle, mit Ausnahme der nach
gesetzlicher Vorschrift zu ertheilenden Abschrift der Zustellungsurkunde; im Falle des §.
2 Abs. 2 wird ihm jedoch für jede Abschrift der Zustellungsurkunde die Schreibgebühr
vergütet;
2. für die bei einer Hinterlegung zu erstattende Anzeige an das Vollstreckungsgericht
(Civilprozeßordnung §§. 728, 751);
3. für die Aufnahme der von dem Drittschuldner nach Zustellung eines
Pfändungsbeschlusses abgegebenen Erklärungen (Civilprozeßordnung §. 739);
4. für die vor der Verhaftung erforderliche Anzeige an die vorgesetzte Dienstbehörde
des zu Verhaftenden (Civilprozeßordnung §. 791).

§. 15.

Den zu einer Vollstreckungshandlung in Gemäßheit der Vorschrift des §. 679 der
Civilprozeßordnung zugezogenen Zeugen kann eine Entschädigung von je 1 Mark
gewährt werden.
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§. 16.

Dem zur Abschätzung von Kostbarkeiten verwendeten Sachverständigen
(Civilprozeßordnung §. 716) kann eine Vergütung nach dem ortsüblichen Preise einer
solchen Leistung gewährt werden.

§. 17.

Muß der Gerichtsvollzieher behufs Vornahme einer Amtshandlung außerhalb seines
dienstlichen Wohnsitzes einen Weg bis zur Entfernung von mehr als 2 Kilometer
zurücklegen, so erhält er an Reisekosten für jedes angefangene Kilometer des Hinweges
und des Rückweges eine Entschädigung von 10 Pfennig.
Nimmt der Gerichtsvollzieher mehrere Geschäfte auf derselben Reise vor, so erhält er
für jedes derselben die volle nach der Entfernung des Ortes von seinem Amtssitze zu
berechnende Entschädigung.

§. 18.

Der Gerichtsvollzieher kann die Uebernahme eines Geschäfts von der Zahlung eines zur
Deckung der baaren Auslagen und des vermuthlichen Betrags der Gebühren
hinreichenden Vorschusses abhängig machen, sofern nicht das Geschäft von Amtswegen
angeordnet oder für eine zum Armenrecht zugelassene Person auszuführen ist.

§. 19.

Schuldner der Gebühren und Auslagen des Gerichtsvollziehers ist bei Geschäften,
welche von Amtswegen angeordnet werden, die Staatskasse, bei sonstigen Geschäften
der Auftraggeber.

§. 20.

Die Gebühren und Auslagen sind, unbeschadet der Bestimmung des §. 697 der
Civilprozeßordnung, fällig, sobald der Auftrag erledigt ist. Der Gerichtsvollzieher ist
berechtigt, dieselben von dem Auftraggeber durch Postvorschuß zu erheben.

§. 21.

Im Falle der Bewilligung des Armenrechts werden dem für die arme Partei bestellten
Gerichtsvollzieher die baaren Auslagen von der Staatskasse ersetzt, falls nicht dieselben
von dem Ersatzpflichtigen beigetrieben werden können (Civilprozeßordnung §§. 115,
697).

§. 22.

Bei Erinnerungen gegen den Ansatz von Gebühren oder Auslagen des
Gerichtsvollziehers findet, soweit nicht §. 685 Abs. 2 der Civilprozeßordnung Platz greift,
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§. 4 des Gerichtskostengesetzes entsprechende Anwendung.

§. 23.

Die Gerichtsvollzieher sind verpflichtet, unter den Urschriften und Abschriften ihrer
Akte eine Berechnung der Gebühren und Auslagen aufzustellen, und bei Geschäften,
welche nach Verhältniß der verwendeten Zeit vergütet werden, in dem Protokolle die
Dauer der letzteren anzugeben. Ist die Zeitangabe unterblieben, so darf nur die für die
geringste Zeitdauer bestimmte Gebühr berechnet werden.

§. 24.

Den einzelnen Bundesstaaten bleibt vorbehalten:

1. für Zustellungen, für deren Nachweis auf Grund des §. 39 der Strafprozeßordnung
einfachere Formen zugelassen sind, abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes
geringere Gebühren zu bestimmen;
2. an Stelle von Gebühren und Auslagen, welche die Gerichtsvollzieher auf Grund dieses
Gesetzes zu beanspruchen haben, denselben eine anderweite Vergütung zu gewähren.

Für die von den ersatzpflichtigen Personen zu erhebenden Beträge bleiben im Falle der
Nr. 2 die Bestimmungen dieses Gesetzes maßgebend.

§. 25.

Den einzelnen Bundesstaaten bleibt die Feststellung der Vergütung überlassen, wenn
den Gerichtsvollziehern in Sachen, auf welche die Civilprozeßordnung,die
Strafprozeßordnung oder die Konkursordnung Anwendung findet, Geschäfte übertragen
werden, welche denselben in jenen Gesetzen nicht ausdrücklich zugewiesen sind.

§. 26.

Dieses Gesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs gleichzeitig mit dem
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 24. Juni 1878.

 
Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers:
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(L. S.)   Friedrich Wilhelm, Kronprinz.
 
Fürst v. Bismarck.
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verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

 

Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

In den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtssachen, auf welche die
Civilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Konkursordnung Anwendung
findet, werden Gebühren und Auslagen der Gerichte nur nach Maßgabe dieses Gesetzes
erhoben.

§. 2.

Eine Erhebung von Stempeln und anderen Abgaben neben den Gebühren findet nicht
statt.
Urkunden, von denen im Verfahren Gebrauch gemacht wird, sind nur insoweit einem
Stempel oder einer anderen Abgabe unterworfen, als sie es ohne diesen Gebrauch sein
würden.
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Urkunden, welche im Verfahren errichtet werden, bleiben, soweit ihr Inhalt über den
Gegenstand des Verfahrens hinausgeht, den allgemeinen Vorschriften über Erhebung
von Stempeln oder anderen Abgaben unterworfen.

§. 3.

In einem weiteren Umfange, als die Prozeßordnungen und dieses Gesetz es gestatten,
darf die Thätigkeit der Gerichte von der Sicherstellung oder Zahlung der Gebühren oder
Auslagen nicht abhängig gemacht werden.

§. 4.

Ueber Erinnerungen des Zahlungspflichtigen oder der Staatskasse gegen den Ansatz
von Gebühren oder Auslagen entscheidet das Gericht der Instanz gebührenfrei. Die
Entscheidung kann von dem Gerichte, welches dieselbe getroffen hat, sowie von dem
Gerichte der höheren Instanz von Amtswegen geändert werden.
Gegen die Entscheidung findet Beschwerde nach Maßgabe der §§. 531 bis 538 der
Civilprozeßordnung, in Strafsachen nach Maßgabe der §§. 346 bis 352 der
Strafprozeßordnung statt.
Die Einlegung von Erinnerungen oder Beschwerden kann durch Erklärung zum
Protokolle des Gerichtsschreibers oder schriftlich ohne Mitwirkung eines Anwalts
erfolgen.

§. 5.

Eine Nachforderung von Gerichtskosten wegen irrigen Ansatzes ist nur zulässig, wenn
der berichtigte Ansatz vor Ablauf des nächsten Kalenderjahres nach rechtskräftiger oder
endgültiger Erledigung des Verfahrens dem Zahlungspflichtigen eröffnet ist.

§. 6.

Die Gerichte sind befugt, Gebühren, welche durch eine unrichtige Behandlung der Sache
ohne Schuld der Betheiligten entstanden sind, niederzuschlagen, und für abweisende
Bescheide, wenn der Antrag auf nicht anzurechnender Unkenntniß der Verhältnisse oder
auf Unwissenheit beruht, Gebührenfreiheit zu gewähren.

§. 7.

Der Mindestbetrag einer Gebühr ist zwanzig Pfennig.
Pfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht durch zehn theilbar sind, werden auf den
nächst höheren durch zehn theilbaren Betrag abgerundet.

Zweiter Abschnitt. Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

§. 8.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten werden die Gebühren nach dem Werthe des
Streitgegenstandes erhoben.
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Die volle Gebühr beträgt bei Gegenständen im Werthe:

1. bis 20 Mark
einschließlich 1 Mark,

2. von mehr als 20 bis 60 Mark einschließlich 2 Mark, 40
Pf.,

3. von mehr als 60 bis 120 Mark einschließlich 4 Mark, 50
Pf.,

4. von mehr als 120 bis 200 Mark einschließlich 7 Mark, 50
Pf.,

5. von mehr als 200 bis 300 Mark einschließlich       11
Mark,

6. von mehr als 300 bis 450 Mark einschließlich 15 Mark,
7. von mehr als 450 bis 650 Mark einschließlich 20 Mark,
8. von mehr als 650 bis 900 Mark einschließlich 26 Mark,
9. von mehr als 900 bis 1.200 Mark einschließlich 32 Mark,

10. von mehr als 1.200 bis 1.600 Mark einschließlich 38 Mark,
11. von mehr als 1.600 bis 2.100 Mark einschließlich 44 Mark,
12. von mehr als 2.100 bis 2.700 Mark einschließlich 50 Mark,
13. von mehr als 2.700 bis 3.400 Mark einschließlich 56 Mark,
14. von mehr als 3.400 bis 4.300 Mark einschließlich 62 Mark,
15. von mehr als 4.300 bis 5.400 Mark einschließlich 68 Mark,
16. von mehr als 5.400 bis 6.700 Mark einschließlich 74 Mark,
17. von mehr als 6.700 bis 8.200 Mark einschließlich 81 Mark,
18. von mehr als 8.200 bis 10.000 Mark einschließlich 90 Mark,

Die ferneren Werthsklassen steigen um je 2.000 Mark und die Gebühren um je 10 Mark.

§. 9.

Für die Werthsberechnung sind die Vorschriften der Civilprozeßordnung §§. 3 bis 9 und
der Konkursordnung §. 136 mit den nachstehenden Bestimmungen maßgebend.

§. 10.

Bei nicht vermögensrechtlichen Ansprüchen wird der Werth des Streitgegenstandes zu
2.000 Mark, ausnahmsweise niedriger oder höher, jedoch nicht unter 200 Mark und
nicht über 50.000 Mark angenommen.
Ist mit einem nicht vermögensrechtlichen Anspruch ein aus ihm hergeleiteter
vermögensrechtlicher verbunden, so ist nur Ein Anspruch, und zwar der höhere
maßgebend.
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§. 11.

Soweit Klage und Widerklage, welche nicht in getrennten Prozessen vehandelt werden,
denselben Streitgegenstand betreffen, sind die Gebühren nach dem einfachen Werthe
dieses Gegenstandes zu berechnen. Soweit beide Klagen nicht denselben
Streitgegenstand betreffen, sind die Gegenstände zusammenzurechnen.
Das Gleiche gilt für wechselseitig eingelegte Rechtsmittel, welche nicht in getrennten
Prozessen verhandelt werden.

§. 12.

Für Akte, welche einen Theil des Streitgegenstandes betreffen, sind die Gebühren nur
nach dem Werthe dieses Theils zu berechnen.
Sind von einzelnen Werthstheilen in derselben Instanz für gleiche Akte Gebühren zu
berechnen, so darf nicht mehr erhoben werden, als wenn die Gebühr von dem
Gesammtbetrage der Werthstheile zu berechnen wäre; treten für die Akte verschiedene
Gebührensätze ein, so ist der höchste Satz maßgebend.

§. 13.

Für Akte, welche Früchte, Nutzungen, Zinsen, Schäden oder Kosten als
Nebenforderungen ohne den Hauptanspruch betreffen, ist der Werth der
Nebenforderungen insoweit maßgebend, als er den Werth des Hauptanspruchs nicht
übersteigt.
Für Akte der Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung werden die
einzuziehenden Zinsen mitberechnet.
Für Akte, welche die Kosten des Rechtsstreits ohne den Hauptanspruch betreffen, ist der
Betrag der Kosten maßgebend.

§. 14.

Bei jedem Antrag ist der Werth des Streitgegenstandes, sofern derselbe nicht in einer
bestimmten Geldsumme besteht oder aus früheren Anträgen erhellt, und auf Erfordern
auch der Werth eines Theils desselben schriftlich oder zum Protokolle des
Gerichtsschreibers anzugeben.
Die Angabe kann jederzeit berichtigt werden.

§. 15.

Die zum Zwecke der Entscheidung über die Zuständigkeit des Prozeßgerichts oder die
Zulässigkeit der Revision erfolgte Festsetzung des Werthes ist für die Berechnung der
Gebühren maßgebend.

§. 16.

Soweit eine Entscheidung in Gemäßheit des §. 15 nicht stattfindet, und nach der Natur
des Streitgegenstandes oder durch den Antrag einer Partei die Festsetzung des Werthes
erforderlich wird, erfolgt dieselbe gebührenfrei durch Beschluß des Prozeßgerichts, bei



der Zwangsvollstreckung, falls der Werth noch nicht festgesetzt ist, durch Beschluß des
Vollstreckungsgerichts. Die Festsetzung kann von dem Gerichte, welches dieselbe
getroffen hat, sowie von dem Gerichte der höheren Instanz im Laufe des Verfahrens von
Amtswegen geändert werden.
Gegen den Beschluß findet Beschwerde nach Maßgabe der §§. 531 bis 538 der
Civilprozeßordnung und des §. 4 Abs. 3 dieses Gesetzes statt.

§. 17.

Wird eine Abschätzung durch Sachverständige erforderlich, so ist in dem Beschlusse,
durch welchen der Werth festgesetzt wird (§. 16), über die Kosten der Abschätzung zu
entscheiden. Dieselben können ganz oder theilweise der Partei zur Last gelegt werden,
welche durch Unterlassung der ihr obliegenden Werthsangabe oder durch unrichtige
Werthsangabe, unbegründetes Bestreiten der Werthsangabe oder unbegründete
Beschwerde die Abschätzung veranlaßt hat.

§. 18.

Die volle Gebühr (§. 8) wird erhoben:

1. für die kontradiktorische mündliche Verhandlung (Verhandlungsgebühr);
2. für die Anordnung einer Beweisaufnahme (Beweisgebühr);
3. für eine andere Entscheidung (Entscheidungsgebühr).

§. 19.

Die Verhandlung gilt als kontradiktorisch im Sinne des §. 18 Nr. 1, soweit in derselben
von beiden Parteien einander widersprechende Anträge gestellt werden.

§. 20.

Die Verhandlungsgebühr kommt auch zur Erhebung:

1. für eine nicht kontradiktorische mündliche Verhandlung in Ehesachen und in den vor
die Landgerichte gehörigen Entmündigungssachen, sofern der Kläger verhandelt;
2. für die Verhandlung im vorbereitenden Verfahren (Civilprozeßordnung §§. 313 bis
319).

§. 21.

Die Verhandlungsgebühr wird nicht erhoben, soweit ein zur Beilegung des Rechtsstreits
abgeschlossener Vergleich aufgenommen oder auf Grund eines Anerkenntnisses oder
Verzichts eine Entscheidung erlassen wird, ohne daß die Anordnung einer
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Beweisaufnahme oder eine andere gebührenpflichtige Entscheidung vorhergegangen ist.

§. 22.

Die Beweisgebühr (§. 18 Nr. 2) wird nur zur Hälfte erhoben, wenn die angeordnete
Beweisaufnahme weder ganz noch theilweise stattgefunden hat.
Dasselbe findet statt, soweit bezüglich des durch die Beweisanordnung betroffenen
Gegenstandes ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich
aufgenommen oder auf Grund eines Anerkenntnisses oder Verzichts eine Entscheidung
erlassen wird.

§. 23.

Nur drei Zehntheile der Entscheidungsgebühr werden erhoben für die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung.
Die Entscheidungsgebühr wird zu drei Zehntheilen auch für die Aufnahme eines zur
Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleichs erhoben.

§. 24.

Ein bedingtes Urtheil (Civilprozeßordnung §. 425) gilt für die Gebührenerhebung als
Beweisanordnung; das Urtheil, durch welches das bedingte Urtheil erledigt wird
(Civilprozeßordnung §. 427 Abs. 2), als Entscheidung im Sinne des §. 18 Nr. 3.
Ist jedoch das bedingte Urtheil in der Instanz, in welcher es ergangen ist, bis zum
Eintritt der Fälligkeit der Gebühren nicht erledigt, so wird für dasselbe die
Entscheidungsgebühr erhoben, vorbehaltlich der Berichtigung des Gebührenansatzes
nach Maßgabe der Vorschriften des ersten Absatzes für den Fall einer nachträglichen
Erledigung des Urtheils in derselben Instanz.

§. 25.

Sechs Zehntheile der Gebühr (§§. 18 bis 24) werden erhoben, wenn der Akt im
Urkunden- oder Wechselprozesse (Civilprozeßordnung §§. 555 bis 567) erfolgt.

§. 26.

Fünf Zehntheile der Gebühr (§§. 18 bis 24) werden erhoben, wenn der Akt ausschließlich
betrifft:

1. prozeßhindernde Einreden (Civilprozeßordnung §. 247);
2. die Unzuständigkeit des Gerichts, die Unzulässigkeit des Rechtsweges, den Mangel
der Prozeßfähigkeit, der Legitimation eines gesetzlichen Vertreters oder der
erforderlichen Ermächtigung zur Prozeßführung, sofern dieselben von Amtswegen
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berücksichtigt sind (Gerichtsverfassungsgesetz §. 17 Abs. 1, Civilprozeßordnung §§. 40,
54);
3. die Entlassung des Beklagten aus dem Rechtsstreite (Civilprozeßordnung §§. 72, 73),
oder die Uebernahme des Rechtsstreits durch den Rechtsnachfolger
(Civilprozeßordnung §. 237);
4. die Aufnahme eines unterbrochenen oder ausgesetzten Verfahrens
(Civilprozeßordnung §§. 217 bis 227);
5. die Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, der Berufung, Revision
oder der Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Zurücknahme eines Rechtsmittels
(Civilprozeßordnung §§. 216, 476 Abs. 3, §§. 497, 529, 552);
6. den Einspruch (Civilprozeßordnung §§. 306, 310, 311, 640), sowie die gegen ein
Versäumnißurtheil eingelegten Rechtsmittel (Civilprozeßordnung §. 474 Abs. 2, §. 529);
7. die vorläufige Vollstreckbarkeit eines Urtheils;
8. die Ertheilung der Vollstreckungsklausel, sofern sie im Wege der Klage beantragt
oder angefochten wird (Civilprozeßordnung §§. 667, 687), oder Einwendungen gegen die
Zwangsvollstreckung, welche den Anspruch selbst betreffen, sofern der §. 686 Abs. 2
oder §. 704 Abs. 2 der Civilprozeßordnung Anwendung findet, oder die Zulassung der
Zwangsvollstreckung aus dem Urtheil eines ausländischen Gerichts oder aus einem
Schiedsspruche (Civilprozeßordnung §§. 660, 868);
9. die Anordnung, Abänderung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen
Verfügung, sofern die Entscheidung durch Endurtheil zu treffen ist (Civilprozeßordnung
§. 802 Abs. 1, §§. 805, 806 Abs. 2, §§. 807, 815);
10. die Ernennung oder Ablehnung eines Schiedsrichters, das Erlöschen eines
Schiedsvertrags, die Unzulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens oder die
Aufhebung eines Schiedsspruchs (Civilprozeßordnung §. 871).

Ist in den Fällen der Nr. 1, 2 der Kläger abgewiesen, oder in den Fällen der Nr. 5, 6 die
Wiedereinsetzung, Berufung, Revision, Wiederaufnahme oder der Einspruch als
unzulässig verworfen, so werden auch für eine Verhandlung zur Hauptsache nur fünf
Zehntheile der Gebühr erhoben, sofern die Entscheidung auf diese Verhandlung
ergangen ist.

§. 27.

Drei Zehntheile der Gebühr (§§. 18 bis 24) werden erhoben, wenn der Akt betrifft:

1. die Zulässigkeit einer Nebenintervention (Civilprozeßordnung §. 68);
2. die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen
(Civilprozeßordnung §§. 773 bis 776).

§. 28.

Jede der im §. 18 bezeichneten Gebühren wird in jeder Instanz rücksichtlich eines jeden
Theils des Streitgegenstandes nur einmal erhoben. Treffen für gleiche Akte die volle
Gebühr und die Gebühr des §. 26 rücksichtlich desselben Streitgegenstandes zusammen,
so kommt nur die volle Gebühr zur Erhebung.
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§. 29.

Wird die Ergänzung eines Urtheils beantragt (Civilprozeßordnung §. 292), so findet,
soweit der Antrag nicht zurückgewiesen wird, die Bestimmung des §. 12 Anwendung;
soweit der Antrag zurückgewiesen wird, kommen fünf Zehntheile der Gebühr (§§. 18 bis
24) zur Erhebung.

§. 30.

Verweist das Amtsgericht einen Rechtsstreit vor das Landgericht, weil durch Widerklage
oder durch Erweiterung des Klagantrags ein Anspruch erhoben ist, welcher zur
Zuständigkeit der Landgerichte gehört, oder die Feststellung eines Rechtsverhältnisses
beantragt worden ist, für welches die Landgerichte zuständig sind (Civilprozeßordnung
§. 467), so bildet das weitere Verfahren vor dem Landgerichte mit dem Verfahren vor
dem Amtsgericht im Sinne des §. 28 Eine Instanz.
Das Gleiche gilt, wenn der Einspruch gegen einen Vollstreckungsbefehl von dem
Amtsgerichte für zulässig befunden und die Klage während der Rechtshängigkeit des
Anspruchs bei dem Landgericht erhoben ist (Civilprozeßordnung §. 640), für das
amtsgerichtliche Verfahren über die Zulässigkeit des Einspruchs und das Verfahren vor
dem Landgerichte.

§. 31.

Wird eine Sache zur anderweiten Verhandlung an das Gericht unterer Instanz
zurückverwiesen (Civilprozeßordnung §§. 500, 501, 528), so bildet das weitere Verfahren
mit dem früheren Verfahren vor diesem Gericht im Sinne des §. 28 Eine Instanz.

§. 32.

Das Verfahren in Folge des Einspruchs gegen ein Versäumnißurtheil gilt im Sinne des §.
28 als neue Instanz, insoweit der Einspruch verworfen, zurückgenommen oder nicht
verhandelt wird (Civilprozeßordnung §§. 306, 310, 311).
Gilt das Verfahren als Fortsetzung der Instanz, so wird durch die Gebühr für das
Versäumnißurtheil eine andere Entscheidungsgebühr derselben Instanz nicht
ausgeschlossen.

§. 33.

Das ordentliche Verfahren, welches nach der Abstandnahme vom Urkunden- oder
Wechselprozesse, sowie nach dem mit Vorbehalt in demselben erlassenen Urtheil
anhängig bleibt (Civilprozeßordnung §§. 559, 563), gilt für die Gebührenerhebung als
besonderer Rechtsstreit.

§. 34.

Drei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des Verfahrens, über Anträge:
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1. auf Entmündigung oder Wiederaufhebung einer Entmündigung, soweit die
Amtsgerichte zuständig sind (Civilprozeßordnung §§. 593 bis 603, 616 bis 619, 621
bis 623, 625);
2. auf Anordnung der von Schiedsrichtern für erforderlich erachteten richterlichen
Handlungen (Civilprozeßordnung §. 862).

§. 35.

Zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf vorläufige Einstellung, Beschränkung oder Aufhebung einer
Zwangsvollstreckung (Civilprozeßordnung §§. 647, 657, 688, 690 Abs. 3, §§. 696,
710 Abs. 4);
2. auf gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (Civilprozeßordnung §§.
684, 700, 723, 724, 726, 729, 730 Abs. 1, §§. 736, 738, 743, 745 bis 747, 754, 755,
771 Abs. 4, §§. 772, 781 Abs. 2, §§. 782, 810 Abs. 3);
3. auf Anordnung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen
Verfügung (Civilprozeßordnung §§. 801, 802, 813, 815 bis 822), soweit nicht
nachträglich eine Gebühr des §. 26 Nr. 9 zur Erhebung kommt;

sowie

4. über Anträge, Einwendungen oder Erinnerungen, welche die Art und Weise der
Zwangsvollstreckung oder das bei derselben vom Gerichtsvollzieher zu beobachtende
Verfahren oder die von ihm in Ansatz gebrachten Kosten oder die Weigerung desselben
betreffen, einen Vollstreckungsauftrag zu übernehmen oder eine
Vollstreckungshandlung dem Auftrage gemäß auszuführen (Civilprozeßordnung §. 685).

§. 36.

Für die Entscheidung, einschließlich des Verfahrens, über Anträge auf Sicherung des
Beweises (Civilprozeßordnung §§. 447 bis 455) werden drei Zehntheile der Gebühr (§. 8)
und wenn eine Beweisaufnahme stattfindet, fünf Zehntheile der Gebühr erhoben.

§. 37.

Im Mahnverfahren werden erhoben:

1. zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch
um Erlassung des Zahlungsbefehls (Civilprozeßordnung §§. 631, 632);
2. ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch um
Erlassung des Vollstreckungsbefehls (Civilprozeßordnung §. 639).
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Wird ein Gesuch um Erlassung des Zahlungsbefehls zurückgewiesen, weil der
Zahlungsbefehl in Ansehung eines Theils des Anspruchs nicht erlassen werden kann
(Civilprozeßordnung §. 631 Abs. 2), so ist die Gebühr nur nach dem Werthe dieses Theils
zu berechnen.
Soweit die Kosten des Mahnverfahrens als Theil der Kosten eines entstehenden
Rechtsstreits anzusehen sind (Civilprozeßordnung §. 638), wird die im Fall der Nr. 1
erhobene Gebühr auf die Gebühr des entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

§. 38.

Ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) wird erhoben für die Entscheidung, einschließlich des
vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf Festsetzung der vom Gegner zu erstattenden Prozeßkosten
(Civilprozeßordnung §. 99);
2. auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel in den Fällen, in welchen dieselbe auf
Anordnung des Vorsitzenden zu erfolgen hat, oder auf Zurücknahme der
Vollstreckungsklausel, sofern diese Anträge nicht im Wege der Klage gestellt
werden (Civilprozeßordnung §§. 664 bis 666, 668, 703, 704 Abs. 1, §. 705 Abs. 3, §.
809), oder auf Ertheilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung
(Civilprozeßordnung §. 669).

§. 39.

Jede der im §. 27 bezeichneten Streitigkeiten, sowie jedes Verfahren über die in den §§.
34 bis 38 bezeichneten Anträge, Einwendungen oder Erinnerungen gilt für die
Gebührenerhebung als besonderer Rechtsstreit.
Betreffen mehrere gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (§. 35 Nr. 2)
wegen desselben Anspruchs denselben Gegenstand, so kommt die Gebühr nur einmal
zur Erhebung.

§. 40.

Für das durch den Gerichtsschreiber an die Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung
einer Zustellung (Civilprozeßordnung §. 179) ist die einem Gerichtsvollzieher für den
gleichen Akt zustehende Gebühr als Gerichtsgebühr zu erheben, sofern nicht die
Zustellung von Amtswegen bewirkt wird.

§. 41.

Für einen in Gemäßheit des §. 471 der Civilprozeßordnung stattgehabten Sühnetermin,
einschließlich des in demselben etwa aufgenommenen Vergleichs, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Gebühr wird, wenn der Gegner desjenigen, welcher zum Sühnetermin geladen hat,
nicht erschienen oder der Sühneversuch erfolglos geblieben ist, auf die Gebühren eines
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entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

§. 42.

Für das Vertheilungsverfahren (Civilprozeßordnung §§. 758 bis 763, 768) werden fünf
Zehntheile und, wenn das Verfahren vor dem Termine zur Ausführung der Vertheilung
erledigt wird, drei Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.

§. 43.

Für die Verhandlung in dem zur Abnahme des Offenbarungseides bestimmten Termine
(Civilprozeßordnung §§. 780, 782) werden zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben,
sofern nicht über einen spätestens im Termine gestellten Antrag auf Erzwingung der
Eidesleistung oder Verurtheilung des Schuldners zur Eidesleistung zu entscheiden ist.

§. 44.

Im Aufgebotsverfahren (Civilprozeßordnung §§. 823 bis 833, 836 bis 850) wird ein
Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben:

1. für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags;
2. für die Verhandlung im Aufgebotstermine;
3. für die Endentscheidung.

§. 45.

Drei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des vorangegangenen Verfahrens, in der Beschwerdeinstanz, soweit die Beschwerde als
unzulässig verworfen oder zurückgewiesen wird oder die Kosten des Verfahrens einem
Gegner zur Last fallen. Insoweit dies nicht der Fall ist, werden Gebühren nicht erhoben.
Diese Vorschrift kommt bei Anträgen auf Aenderung einer Entscheidung des
beauftragten oder ersuchten Richters oder des Gerichtsschreibers (Civilprozeßordnung
§. 539) zur entsprechenden Anwendung.

§. 46.

Wird eine Klage, ein Antrag, ein Einspruch oder ein Rechtsmittel zurückgenommen,
bevor ein gebührenpflichtiger Akt stattgefunden hat, so wird ein Zehntheil der Gebühr
erhoben, welche für die beantragte Entscheidung oder im Fall des §. 43 für die
beantragte Verhandlung zu erheben sein würde.
Diese Gebühr wird nicht erhoben, wenn ein zur Terminsbestimmung eingereichter
Schriftsatz vor Bestimmung des Termins zurückgezogen ist.
Betrifft die Zurücknahme nur einen Theil des Streitgegenstandes, während über einen
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anderen Theil verhandelt, entschieden oder ein Vergleich aufgenommen wird, so ist die
Gebühr für die Zurücknahme nur insoweit zu erheben, als die Verhandlungsgebühr oder
die Entscheidungsgebühr sich erhöht haben würde, wenn die Verhandlung, die
Entscheidung oder der Vergleich auf den zurückgenommenen Theil erstreckt worden
wäre.

§. 47.

Gebühren werden nicht erhoben für die Verhandlung und Entscheidung:

1. über die Prozeß- oder Sachleitung, einschließlich der Bestimmung oder Aenderung
von Terminen und Fristen;
2. über die Bewilligung oder Entziehung des Armenrechts, sowie die Verpflichtung zur
Nachzahlung von Kosten (Civilprozeßordnung §. 117);
3. über die Zuständigkeit des obersten Landesgerichts (§. 7 des Einführungsgesetzes zur
Civilprozeßordnung) oder der Kammer für Handelssachen (Gerichtsverfassungsgesetz
§§. 103 bis 106), über die Bestimmung des zuständigen Gerichts (Civilprozeßordnung §§.
36, 756), eines Gerichtsvollziehers (Civilprozeßordnung §. 728 Abs. 1, §. 751 Abs. 1) oder
eines Sequesters (Civilprozeßordnung §§. 747, 752);
4. über die Ablehnung eines Richters, eines Gerichtsschreibers oder eines
Sachverständigen (Civilprozeßordnung §§. 42 bis 49, 371);
5. über die Verpflichtung eines Gerichtsschreibers, gesetzlichen Vertreters,
Rechtsanwalts oder anderen Bevollmächtigten, sowie eines Gerichtsvollziehers zur
Tragung der durch Verschulden derselben veranlaßten Kosten (Civilprozeßordnung §.
97);
6. über die Verpflichtung eines Rechtsanwalts zur Zurückgabe einer vom Gegner ihm
mitgetheilten Urkunde (Civilprozeßordnung §. 126);
7. über die Verpflichtung zur Abgabe eines Zeugnisses oder Gutachtens
(Civilprozeßordnung §§. 351 bis 354, 373);
8. über die Zwangsmaßregeln gegen einen Zeugen oder Sachverständigen, sowie die
Verurtheilung derselben zu Kosten und Strafe (Civilprozeßordnung §§. 345, 346, 355,
374);
9. über die Bestellung eines Vertreters einer nicht prozeßfähigen oder unbekannten
Partei, eines Nachlasses oder eines dem Aufenthalte nach unbekannten Erben
(Civilprozeßordnung §§. 55, 455, 609, 620, 626, 693);
10. über die Berichtigung eines Urtheils oder des Thatbestandes desselben
(Civilprozeßordnung §§. 290, 291);
11. über die Vollstreckbarkeit der durch Rechtsmittelanträge nicht angefochtenen Theile
eines Urtheils (Civilprozeßordnung §§. 496, 523);
12. über die Zulassung einer Zustellung an einem Sonntag oder allgemeinen Feiertag
oder eines Aktes der Zwangsvollstreckung an einem solchen Tage oder zur Nachtzeit
(Civilprozeßordnung §§. 171, 681);
13. über die Mitwirkung des Gerichts bei Handlungen der Zwangsvollstreckung in den
Fällen des §. 678 Abs. 3, der §§. 698, 699 Abs. 1, §. 793 der Civilprozeßordnung;
14. über die in §. 35 Nr. 4 bezeichneten Antrage, Einwendungen oder Erinnerungen,
soweit dieselben für begründet befunden werden und die Kosten des Verfahrens nicht
dem Gegner, sondern dem Gerichtsvollzieher zur Last fallen;
15. über Anträge auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §§. 662,
663, 703, 705 Abs. 1), sofern nicht Gebühren nach den Vorschriften des §. 26 Nr. 8 oder
des §. 38 zu erheben sind;
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16. über Gesuche um Ertheilung des Zeugnisses der Rechtskraft oder um Ertheilung des
Zeugnisses, daß innerhalb der Nothfrist ein Schriftsatz zum Zwecke der
Terminsbestimmung nicht eingereicht sei (Civilprozeßordnung §. 646).

Ist in den Fällen der Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 10 das Verfahren nach freier richterlicher
Ueberzeugung muthwillig veranlaßt, so hat das Gericht von Amtswegen die besondere
Erhebung von drei Zehntheilen der Gebühr (§. 8) zu beschließen. Gegen den Beschluß
findet Beschwerde nach Maßgabe der §§. 531 bis 538 der Civilprozeßordnung und des §.
4 Abs. 3 dieses Gesetzes statt.
In der Beschwerdeinstanz findet die Bestimmung des ersten Absatzes keine Anwendung,
wenn die Beschwerde als unzulässig verworfen oder zurückgewiesen wird.

§. 48.

Ist außer dem Falle des §. 300 der Civilprozeßordnung durch Verschulden einer Partei
oder eines Vertreters derselben die Vertagung einer mündlichen Verhandlung oder die
Anberaumung eines Termins zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung veranlaßt,
oder ist durch nachträgliches Vorbringen von Angriffs- oder Vertheidigungsmitteln,
Beweismitteln oder Beweiseinreden, welches zeitiger erfolgen konnte; die Erledigung
des Rechtsstreits verzögert worden, so kann das Gericht von Amtswegen die besondere
Erhebung einer Gebühr für die verursachte weitere Verhandlung, sowie einer Gebühr
für die durch das neue Vorbringen veranlaßte nochmalige Beweisanordnung
beschließen. Die Gebühr besteht in der vollen Gebühr (§. 8); sie kann jedoch bis zu zwei
Zehntheilen herabgesetzt werden.
Gegen den Beschluß findet Beschwerde nach Maßgabe der §§. 531 bis 538 der
Civilprozeßordnung und des §. 4 Abs. 3 dieses Gesetzes statt.

§. 49.

In der Berufungsinstanz erhöhen sich die Gebührensätze um ein Viertheil, in der
Revisionsinstanz um die Hälfte.
Für eine Beweisanordnung sowie Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz, welche nur
auf Grund oer in der ersten Instanz vorgebrachten Thatsachen und Beweismittel erfolgt,
kommt eine Beweisgebühr nicht zur Erhebung, soweit eine solche rücksichtlich
desselben Streitgegenstandes schon in der ersten Instanz zu erheben war.

Dritter Abschnitt. Gebühren im Konkursverfahren.

§. 50.

Auf die Gebühren im Konkursverfahren finden die Vorschriften des §. 8 über die
Werthsklassen und den Gebührensatz, sowie der §§. 14, 16, 17 dieses Gesetzes und des
§. 3 der Civilprozeßordnung über die Werthsfestsetzung entsprechende Anwendung.

§. 51.

Für das Konkursverfahren, einschließlich des der Eröffnung vorangegangenen
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Verfahrens, werden erhoben:

1. wenn auf Grund der Schlußvertheilung die Aufhebung des Konkursverfahrens erfolgt,
mit Einschluß von Nachtragsvertheilungen, das Zweifache der Gebühr (§. 8);
2. wenn auf Grund eines Zwangsvergleichs die Aufhebung erfolgt, die volle Gebühr (§. 8)
und acht Zehntheile derselben;
3. wenn nach dem Beginne des Vollzugs einer Abschlagsvertheilung (Konkursordnung §.
147 Abs. 2) oder nach dem Beginn eines Vergleichtermins eine Einstellung des
Verfahrens (Konkursordnung §§. 188, 190) erfolgt, die volle Gebühr (§. 8) und fünf
Zehntheile derselben;
4. wenn nach dem Ablaufe der Anmeldefrist und vor den unter Nr. 3 bezeichneten
Zeitpunkten eine Einstellung erfolgt, die volle Gebühr (§. 8) und drei Zehntheile
derselben;
5. wenn vor dem Ablaufe der Anmeldefrist eine Einstellung erfolgt, acht Zehntheile der
Gebühr (§. 8).

§. 52.

Die im §. 51 bestimmte Gebühr wird nach dem Betrage der Aktivmasse erhoben.
Massekosten, mit Ausnahme der Gebühren des Konkursgerichts, des Konkursverwalters
und des Gläubigerausschusses, sowie Masseschulden werden abgesetzt. Gegenstände,
welche zur abgesonderten Befriedigung dienen, werden nur in Höhe des für diese nicht
erforderlichen Betrags angesetzt.
Ist die Aktivmasse höher als die Schuldenmasse, so wird die Gebühr nach dem Betrage
der letzteren erhoben.
Für die Berechnung der Masse ist die Zeit der Beendigung des Verfahrens maßgebend.

§. 53.

Für den Beschluß, durch welchen der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens
abgewiesen wird, einschließlich des vorangegangenen Verfahrens, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Wird das Verfahren durch Versagung der Zulassung des Antrags (Konkursordnung §. 97
Abs. 1, §. 194 Abs. 2, §. 195 Abs. 2, §. 199 Abs. 2, §. 205 Abs. 2) oder durch Zurücknahme
des zugelassenen Antrags erledigt, so wird nur ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Vorschrift des §. 52 findet Anwendung; sofern jedoch der Antrag von einem
Gläubiger gestellt wird und die Forderung desselben nicht höher ist, als der Betrag der
Aktivmasse, wird die Gebühr nach dem Betrage dieser Forderung erhoben.

§. 54.

Für jeden besonderen Prüfungstermin (Konkursordnung §. 130) werden nach dem
Betrage der einzelnen Forderungen, zu deren Prüfung der Termin dient, die volle
Gebühr (§. 8) und, soweit Anmeldungen vor der Prüfung zurückgenommen werden, drei
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Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben. Auf die Werthsberechnung findet die Vorschrift
des §. 136 der Konkursordnung entsprechende Anwendung.

§. 55.

Für die auf Betreiben des Konkursverwalters erfolgende Zwangsverwaltung oder
Zwangsversteigerung eines zur Konkursmasse gehörigen Gegenstandes
(Konkursordnung §§. 116, 117) wird die Gebühr nach den Vorschriften über die
Gebührenerhebung für Zwangsvollstreckungen besonders erhoben.

§. 56.

Für die in Gemäßheit des §. 115 der Konkursordnung erfolgende Abhaltung des zur
Abnahme des Offenbarungseides bestimmten Termins (§. 43), sowie für das Verfahren
und die Entscheidung über Anträge auf Erzwingung der Eidesleistung
(Civilprozeßordnung §. 782) werden Gebühren nicht erhoben.

§. 57.

Für die Beschwerdeinstanz wird die in den §§. 45, 46 bestimmte Gebühr besonders
erhoben.
Im Falle der Beschwerde gegen den Beschluß über Eröffnung des Konkursverfahrens
(Konkursordnung §. 101) oder den Beschluß über Bestätigung eines Zwangsvergleichs
(Konkursordnung §. 174) finden die Vorschriften des §. 52 Anwendung.

§. 58.

Für ein wiederaufgenommenes Konkursverfahren wird einschließlich der
Wiederaufnahme die volle Gebühr (§. 8) besonders erhoben. Die Vorschriften der §§. 52,
54 bis 57 finden Anwendung.
Wird vor der Wiederaufnahme die Anordnung von Sicherheitsmaßregeln beantragt
(Konkursordnung §. 183 Abs. 2), so wird die Gebühr in Gemäßheit des §. 35 nach dem
Werthe des Gegenstandes, durch welchen die Sicherung erfolgen soll, besonders
erhoben.
Die Gebühr für die Anordnung einer Sicherheitsmaßregel wird im Falle der
Wiederaufnahme auf die im ersten Absätze bezeichnete Gebühr angerechnet.

Vierter Abschnitt. Gebühren in Strafsachen.

§. 59.

In Strafsachen giebt die rechtskräftig erkannte Strafe den Maßstab für die Höhe der
Gerichtsgebühren aller Instanzen.
Ist neben einer Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkannt, so wird der ersteren die für den
Fall, daß die Geldstrafe nicht beigetrieben werden kann, festgesetzte Freiheitsstrafe
hinzugerechnet. Ist die bedingte Festsetzung der Freiheitsstrafe unterlassen worden, so
wird für jeden angefangenen Betrag von zehn Mark der Geldstrafe ein Tag
Freiheitsstrafe zugerechnet.
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Ist nur auf Geldstrafe und für den Fall, daß dieselbe nicht beigetrieben werden kann, auf
Freiheitsstrafe erkannt, so bestimmt sich die Gebühr nach der Höhe der ersteren. In
diesem Falle, sowie wenn nur auf Geldstrafe erkannt ist, darf die Gebühr den Betrag der
Geldstrafe nicht übersteigen.

§. 60.

Im Falle des §. 79 des Strafgesetzbuchs bestimmt sich die Gebühr für das neue
Verfahren durch den Betrag, um welchen die Gesammtstrafe die früher erkannte Strafe
übersteigt.
Im Falle des §. 492 der Strafprozeßordnung ist eine besondere Gebühr nicht zu erheben.

§. 61.

Betrifft eine Strafsache mehrere Angeschuldigte, so ist die Gebühr von jedem
Verurtheilten besonders nach Maßgabe der gegen ihn erkannten Strafe zu erheben.

§. 62.

Für das Verfahren in erster Instanz werden erhoben:

im Falle einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von Mark
Mark Mark

1. 1 bis 20 einschl.
oder 1 bis 10 Tage einschl. 5

2. mehr
als 20 bis 30 einschl.

oder
mehr
als 10 Tage bis 14 Tage einschl. 10

3. mehr
als 30 bis 60 einschl.

oder
mehr
als 14 Tage bis 4 Wochen einschl. 20

4. mehr
als 60 bis

150
einschl.

oder
mehr
als 4 Wochen bis 6 Wochen einschl. 30

5. mehr
als 150 bis

300
einschl.

oder
mehr
als 6 Wochen bis 3 Monate einschl. 45

6. mehr
als 300 bis

500
einschl.

oder
mehr
als 3 Monate bis 6 Monate einschl. 60

7. mehr
als 500 bis

1.000
einschl.

oder
mehr
als 6 Monate bis 1 Jahr einschl. 75

8. mehr
als

1.000
bis

1.500
einschl.

oder
mehr
als 1 Jahr bis 2 Jahre einschl. 100

9. mehr
als

1.500
bis

3.000
einschl.

oder
mehr
als 2 Jahre bis 3 Jahre einschl. 130

10. mehr
als

3.000
bis

mehr
als 3 Jahre bis 10 Jahre einschl. 180
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11. im Falle einer schwereren Strafe 300
      Ist auf Verweis erkannt, so beträgt die Gebühr 5
  und ist ausschließlich auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt oder
einzelner bürgerlicher Ehrenrechte erkannt 45

§. 63.

Zwei Zehntheile der Sätze des §. 62 werden erhoben in dem Verfahren bei
amtsrichterlichen Strafbefehlen, wenn die Strafe ohne Hauptverhandlung rechtskräftig
festgesetzt ist (Strafprozeßordnung §. 450).
Wird der gegen einen Strafbefehl erhobene Einspruch wegen Ausbleibens des
Angeklagten in der Hauptverhandlung durch Urtheil verworfen (Strafprozeßordnung §.
452), so sind für das ganze Verfahren vier Zehntheile der Sätze des §. 62 zu erheben.

§. 64.

Hat weder eine Voruntersuchung, noch in dem Hauptverfahren eine Beweisaufnahme
stattgefunden, so kann das Gericht die Sätze des §. 62 bis auf fünf Zehntheile
ermäßigen.
Das Gleiche gilt in den Fällen des §. 211 der Strafprozeßordnung.

§. 65.

Die Sätze des §. 62 sind für die Berufungsinstanz, sowie für die Revisionsinstanz zu
erheben, wenn in derselben eine Hauptverhandlung stattgefunden hat und das
Rechtsmittel nicht als unzulässig verworfen wird.
Hat eine Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz nicht stattgefunden, so kann das
Gericht die Sätze bis auf fünf Zehntheile ermäßigen.
Wird die Berufung wegen Ausbleibens des Angeklagten in der Hauptverhandlung
verworfen (Strafprozeßordnung §. 370), oder betrifft die Berufung die Verwerfung des
gegen einen Strafbefehl erhobenen Einspruchs (Strafprozeßordnung §. 452), so sind vier
Zehntheile zu erheben.

§. 66.

Ein Zehntheil der Sätze des §. 62 wird besonders erhoben:

1. für Verwerfung eines Gesuchs um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
(Strafprozeßordnung §§. 46, 234, 370 Abs. 2);
2. für die Entscheidung, durch welche eine Berufung oder Revision als unzulässig
verworfen wird (Strafprozeßordnung §§. 360, 363, 386, 389);
3. für die Entscheidung, durch welche ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens
als unzulässig verworfen wird (Strafprozeßordnung §. 408);
4. für die Entscheidung, durch welche ein Einspruch gegen einen amtsrichterlichen
Strafbefehl (Strafprozeßordnung §. 449) oder ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung
nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung (Strafprozeßordnung §. 454) oder
nach Erlaß eines Strafbescheides einer Verwaltungsbehörde (Strafprozeßordnung §.
460) als unzulässig verworfen wird;
5. für Zurückweisung von Beschwerden gegen die unter Nr. 1 bis 4 bezeichneten
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Entscheidungen.

§. 67.

Wird ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens als unbegründet verworfen
(Strafprozeßordnung §§. 410, 411 Abs. 1), so werden zwei Zehntheile und, wenn eine
Beweisaufnahme stattgefunden hat (Strafprozeßordnung §. 409), vier Zehntheile der
Sätze des §. 62 erhoben.
Für Zurückweisung von Beschwerden gegen die im vorstehenden Absatze bezeichneten
Entscheidungen wird ein Zehntheil der Sätze des §. 62 erhoben.

§. 68.

Für die Zurückweisung anderer, als der in §. 66 Nr. 5, §.67 Abs. 2 bezeichneten
Beschwerden wird eine Gebühr von 1 Mark erhoben.
Die Gebühr ist von dem Beschuldigten nur zu erheben, wenn er zu Strafe rechtskräftig
verurtheilt wird.

§. 69.

Werden in den Fällen der §§. 172 und 173 der Strafprozeßordnung nach Maßgabe der §§.
175 und 504 derselben dem Antragsteller die Kosten auferlegt, so beträgt die Gebühr:

wenn es sich um eine Uebertretung handelt 20 Mark;
wenn es sich um ein Vergehen handelt 50 Mark;
wenn es sich um ein Verbrechen handelt 100 Mark.

Das Gleiche gilt im Falle des §. 501 der Strafprozeßordnung.
Im Falle des §. 174 Abs. 2 der Strafprozeßordnung ist die Hälfte der vorstehenden Sätze
zu erheben. Das Gleiche gilt, wenn nach eröffnetem Hauptverfahren die Einstellung des
Verfahrens wegen Zurücknahme desjenigen Antrags erfolgt, durch welchen dasselbe
bedingt war.

§. 70.

Für das Verfahren auf erhobene Privatklage werden in erster Instanz erhoben:

1
.

wenn nach Beginn der Hauptverhandlung
Einstellung des Verfahrens erfolgt

5
Mark;
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2
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz ohne
Beweisaufnahme durch Urtheil beendigt wird

15
Mark;

3
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz nach
stattgehabter Beweisaufnahme durch Urtheil
beendigt wird

20
Mark.

Dieselben Sätze sind für die Berufungsinstanz sowie für die Revisionsinstanz zu erheben.
Für die Widerklage wird ein besonderer Satz nicht erhoben.
Die von der Verwaltungsbehörde erhobene Klage (Strafprozeßordnung §. 464) ist nicht
als Privatklage im Sinne dieses Gesetzes zu erachten.

§. 71.

In dem Verfahren auf erhobene Privatklage sind:

1. in den Fällen des §. 66 Nr. 1, 2, 3, sowie bei Zurückweisung von
Beschwerden
gegen die ebendaselbst bezeichneten Entscheidungen

2 Mark,

2. im Falle des §. 67 Abs. 1 4 Mark,
und, wenn eine Beweisaufnahme stattgefunden hat. 8 Mark,
3. im Falle des §. 67 Abs. 2 2 Mark,
4. in den Fällen des §. 68 1 Mark,
5. für Zurückweisung einer Privatklage 3 Mark,
6. für Verwerfung einer Beschwerde über Zurückweisung einer
Privatklage 3 Mark.

zu erheben.

§. 72.

Bei Zurücknahme einer Privatklage vor Beginn der Hauptverhandlung werden 2 Mark
erhoben.

§. 73.

Sind in einer Sache mehrere Personen als Privatkläger oder als Beschuldigte in
derselben Instanz betheiligt, so wird ohne Rücksicht auf die Zahl der Personen das
Doppelte der in den §§. 70 bis 72 bestimmten Gebühren erhoben.

§. 74.

Werden dem Nebenkläger die Kosten eines von ihm eingelegten Rechtsmittels auferlegt
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(Strafprozeßordnung §. 441), so sind die Sätze zu erheben, welche nach Maßgabe der §§.
70, 71, 73 zu erheben sein würden, wenn er als Privatkläger das Rechtsmittel eingelegt
hätte.

§. 75.

Für das Verfahren in den Fällen der §§. 477 bis 479 der Strafprozeßordnung beträgt die
Gebühr in jeder Instanz 5 Mark.

§. 76.

Wird ein Gesuch, ein Antrag, ein Einspruch oder eine Beschwerde vor der Entscheidung
über dieselben, oder wird eine Berufung oder eine Revision vor Beginn der
Hauptverhandlung durch Zurücknahme oder Einstellung des Verfahrens erledigt, so
werden drei Zehntheile der Gebühr erhoben, welche nach Maßgabe der §§. 66 bis 68, 69
Abs. 1, §§. 71, 73 bis 75 für eine zurückweisende Entscheidung zu erheben sein würde.

§. 77.

Wird die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet (Strafprozeßordnung §. 410), so
werden, wenn das frühere Urtheil aufrecht erhalten wird, die Gebühren für das neue
Verfahren nach denselben Bestimmungen, wie für das erste Verfahren erhoben. Führt
die Wiederaufnahme zu einer Aufhebung des früheren Urtheils, so gilt für die
Gebührenerhebung das neue Verfahren mit dem früheren Verfahren zusammen als Ein
Verfahren der Instanz.

§. 78.

Nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts werden besonders
erhoben:

1. die Gebühren für Akte, welche die Verpflichtung eines Vertheidigers zur
Tragung der durch Verschulden desselben veranlaßten Kosten
(Strafprozeßordnung §. 145) betreffen;
2. die Gebühren für Entscheidungen, welche betreffen:

a) Anträge auf Festsetzung der zu erstattenden Kosten (Strafprozeßordnung
§. 496 Abs. 2);
b) die Vollstreckung einer über eine Vermögensstrafe, eine Buße oder über
Erstattung von Kosten ergangenen Entscheidung (Strafprozeßordnung §§.
495, 496);
c) die Beschwerde gegen eine Entscheidung, durch welche der Verfall einer
zur Abwendung einer Untersuchungshaft oder zur Erlangung eines
Strafaufschubs bestellten Sicherheit ausgesprochen wird
(Strafprozeßordnung §§. 122, 488).
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Fünfter Abschnitt. Auslagen.

§. 79.

An baaren Auslagen werden erhoben:

1. die Schreibgebühren;
2. die Post- und Telegraphengebühren;
3. die durch Einrückung einer Bekanntmachung in öffentliche Blätter entstehenden
Kosten;
4. die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden Gebühren;
5. die bei Geschäften außerhalb der Gerichtsstelle den Gerichtsbeamten zustehenden
Tagegelder und Reisekosten;
6. die an andere Behörden oder Beamte oder an Rechtsanwälte für deren Thätigkeit zu
zahlenden Beträge;
7. die Kosten eines Transports von Personen;
8. die Haftkosten nach Maßgabe der für die Strafhaft geltenden landesgesetzlichen
Vorschriften.

§. 80.

Die Schreibgebühren werden für Ausfertigungen und Abschriften erhoben. Die
Schreibgebühr beträgt für die Seite, welche mindestens zwanzig Zeilen von
durchschnittlich zwölf Silben enthält, zehn Pfennig, auch wenn die Herstellung auf
mechanischem Wege stattgefunden hat.
Jede angefangene Seite wird voll berechnet.

§. 80a.

Schreibgebühren werden nicht erhoben: 

1. für die von Amtswegen anzufertigenden Ausfertigungen und Abschriften in den
Fällen der §§. 4, 6, 16, 45, 47, 57, sofern in denselben keine Gebühren zu erheben
sind;
2. für die Benachrichtigung von dem gegen einen Zahlungsbefehl erhobenen
Widersprüche (Civilprozeßordnung §. 634);
3. für den Vollstreckungsbefehl (Civilprozeßordnung §. 639);
4. für die Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §. 663);
5. für das Zeugniß der Rechtskraft und für das Zeugniß, daß innerhalb der
Nothfrist ein Schriftsatz zur Terminsbestimmung nicht eingereicht sei
(Civilprozeßordnung §. 646).

§. 80b.

Für die von Amtswegen bewirkten Zustellungen werden baare Auslagen nicht erhoben.
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Die Erhebung der Schreibgebühr für die Ausfertigungen und Abschriften des
zuzustellenden Schriftstücks wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Sechster Abschnitt. Kostenvorschuß und Kostenzahlung.

§. 81.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist ein Gebührenvorschuß für jede Instanz von dem
Antragsteller zu zahlen. Der Vorschuß beträgt soviel wie die höchste Gebühr, welche für
einen Akt der Instanz zum Ansatze kommen kann.
Diese Verpflichtung besteht auch für den Widerkläger und im Falle wechselseitig
eingelegter Rechtsmittel für jede Partei, in beiden Fällen unter getrennter Berechnung
der Streitgegenstände.
Bei Erweiterung der Anträge ist der Vorschuß nach Maßgabe der Erweiterung zu
erhöhen.

§. 82.

Im Konkursverfahren ist ein Gebührenvorschuß

1. bei dem Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens,
2. bei der Anmeldung einer Konkursforderung nach dem Ablaufe der Anmeldefrist,
3. bei dem Antrag auf Anordnung einer Sicherheitsmaßregel in Gemäßheit des §. 183
Abs. 2 der Konkursordnung

von dem Antragsteller zu zahlen.
Der Vorschuß beträgt ebensoviel wie die zu erhebende Gebühr, im Falle der Nr. 1 soviel
wie die im §. 53 Abs. 1 bestimmte Gebühr.

§. 83.

In Strafsachen ist von dem Privatkläger oder demjenigen, welcher als Privatkläger eine
Berufung oder Revision einlegt oder eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt,
sowie von dem Nebenkläger, welcher eine Berufung oder Revision einlegt, ein
Gebührenvorschuß von 10 Mark für die Instanz zu zahlen.
Im Falle des §. 75 beträgt der Vorschuß 5 Mark.

§. 84.

Außer dem Gebührenvorschuß (§§. 81 bis 83) ist bei jedem Antrag auf Vornahme einer
Handlung, mit welcher baare Auslagen verbunden sind, ein zur Deckung derselben
hinreichender Vorschuß von dem Antragsteller zu zahlen.
Diese Vorschußpflicht besteht in Strafsachen nur in dem Verfahren auf erhobene
Privatklage und für den Nebenkläger, welcher sich eines Rechtsmittels bedient.
Die Ladung und Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen auf Antrag des
Privatklägers oder des Nebenklägers kann von der vorgängigen Zahlung eines zur
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Deckung der erwachsenden Auslagen hinreichenden Vorschusses abhängig gemacht
werden.

§. 85.

Ausländer, welche als Kläger auftreten, haben das Dreifache des im §. 81 bestimmten
Betrags als Vorschuß zu zahlen.
Diese Verpflichtung tritt nicht ein:

1. wenn nach den Gesetzen des Staates, welchem der Kläger angehört, ein Deutscher in
gleichem Falle zu einer besonderen Vorauszahlung oder zu einer Sicherstellung der
Gerichtskosten nicht verpflichtet ist;
2. im Urkunden- oder Wechselprozesse;
3. bei Widerklagen;
4. bei Klagen, welche in Folge einer öffentlichen Aufforderung angestellt werden;
5. bei Klagen aus Ansprüchen, welche in das Grund- oder Hypothekenbuch einer
deutschen Behörde eingetragen sind;
6. wenn dem Kläger das Armenrecht bewilligt ist.

Die Verpflichtung besteht auch dann, wenn im Laufe des Rechtsstreits der Kläger die
Eigenschaften eines Deutschen verliert, oder die Voraussetzung, unter welcher der
Ausländer von der Verpflichtung befreit war, wegfällt.
Unter den gleichen Voraussetzungen haben Ausländer in den Fällen des §. 83 Abs. 1
einen Gebührenvorschuß von 30 Mark zu zahlen.
Vor Zahlung des von einem Ausländer nach den vorstehenden Bestimmungen oder den
Bestimmungen der §. 83 Abs. 2, §.84 zu zahlenden Vorchusses ist die Vornahme jeder
gerichtlichen Handlung abzulehnen, sofern nicht glaubhaft gemacht wird, daß die
Verzögerung dem Ausländer einen nicht zu ersetzenden Nachtheil bringen würde.

§. 86.

Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen ist derjenige, welchem durch
gerichtliche Entscheidung die Kosten des Verfahrens auferlegt sind, oder welcher
dieselben durch eine vor dem Gericht abgegebene oder demselben mitgetheilte
Erklärung übernommen hat.
Schuldner der Schreibgebühr für Ausfertigungen und Abschriften, welche nicht von
Amtswegen zu ertheilen sind, ist der Antragsteller.

§. 87.

Die durch gerichtliche Entscheidung begründete Verpflichtung zur Zahlung der
Gebühren und Auslagen (§. 86) erlischt, insoweit eine Aufhebung oder Abänderung der
Entscheidung erfolgt.
Die Zurückzahlung bereits bezahlter Beträge findet, soweit der Gebührenansatz
bestehen bleibt, nicht statt.



§. 88.

Sind die entstandenen Gebühren und Auslagen von der einen oder der anderen Partei
durch Uebereinkunft beider Parteien übernommen (§. 86), so haftet jede Partei
wenigstens für die Hälfte derselben.
Diese Haftbarkeit kann erst geltend gemacht werden, wenn eine Zwangsvollstreckung in
das bewegliche Vermögen der nach §. 86 Zahlungspflichtigen Partei erfolglos geblieben
ist.

§. 89.

In Ermangelung eines anderen Schuldners (§. 86) ist derjenige, welcher das Verfahren
der Instanz beantragt hat, Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen. Soweit
es sich jedoch um Auslagen handelt, für welche der Gegner in Gemäßheit des §. 84
Vorschuß zu leisten verpflichtet war, sind diese Auslagen vom Gegner zu erheben.

§. 90.

Die Verpflichtung zur Zahlung der vorzuschießenden Beträge (§§. 81 bis 85) bleibt
bestehen, wenn auch die Kosten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von
einem Anderen übernommen sind.

§. 91.

Besteht die Partei aus mehreren Personen, so haften dieselben in Ermangelung einer
gerichtlichen Entscheidung über die Kostenvertheilung nach Kopftheilen.

§. 92.

Durch die Bestimmungen der §§. 81 bis 91 wird eine nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts oder den Vorschriften der Civilprozeßordnung §. 697, der
Konkursordnung §§. 50 bis 53, 130, oder der Strafprozeßordnung §. 498 Abs. 2, §. 503
Abs. 4, §. 504 begründete Verpflichtung zur Zahlung der entstandenen Gebühren und
Auslagen nicht berührt.

§. 93.

Die Gebühren und Auslagen werden fällig, sobald das Verfahren oder die Instanz durch
unbedingte Entscheidung über die Kosten, durch Vergleich oder Zurücknahme oder
anderweite Erledigung beendigt ist.

§. 94.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kommen folgende besondere Vorschriften zur
Anwendung:

1. Schon vor der Beendigung der Instanz werden mit dem Ablaufe je eines Jahres seit
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Bestimmung des ersten Termins oder Stellung des ersten Antrags die bis dahin
entstandenen Gebühren und Auslagen fällig. Die einjährigen Fristen können auf Antrag
von dem Gerichte verlängert werden. Der Ablauf der Fristen begründet nicht die
Zurückforderung eines nicht verbrauchten Vorschusses.
2. In den Fällen einer Widerklage oder wechselseitig eingelegter Rechtsmittel kann jede
Partei, wenn sie das von ihr beantragte Verfahren zurücknimmt, die getrennte
Berechnung der Gebühren und Auslagen für dasselbe und die Zurückzahlung des von ihr
gezahlten nicht verbrauchten Vorschusses fordern.
3. Eine nach §. 47 Abs. 2, §.48 beschlossene Gebühr kann sofort nach dem Beschlusse
von der in diesem bezeichneten Partei ohne Anrechnung eines derselben obliegenden
Vorschusses erhoben werden.

§. 95.

Im Konkursverfahren können auf die im §. 51 und §. 58 Abs. 1 bestimmte Gebühr je nach
dem Fortgange des Verfahrens Abschlagszahlungen erhoben werden.
Die Erhebung der Gebühren und Auslagen kann im Falle des §. 54 sofort nach Abhaltung
des Prüfungstermins oder Zurücknahme der Anmeldung, im Falle des §, 58 Abs. 2 sofort
nach Erledigung des Antrags erfolgen.

§. 96.

In Strafsachen werden die Gebühren und Auslagen, welche dem verurtheilten
Beschuldigten zur Last fallen, erst mit der Rechtskraft des Urtheils fällig.

§. 97.

Die Schreibgebühr für Abschriften und Ausfertigungen, welche nicht von Amtswegen zu
ertheilen find, wird sofort nach Anfertigung der Schriftstücke fällig.
Die Anfertigung kann von vorgängiger Zahlung eines die Gebühr deckenden Betrags
abhängig gemacht werden.

Siebenter Abschnitt. Schlußbestimmungen.

§. 98.

Von Zahlung der Gebühren sind befreit:

das Reich in dem Verfahren vor den Landesgerichten,
die Bundesstaaten in dem Verfahren vor dem Reichsgerichte.

Die landesgesetzlichen Vorschriften, welche für gewisse Rechtssachen oder gewisse
Personen in dem Verfahren vor den Landesgerichten Gebührenfreiheit gewähren,
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
Für das Verfahren vor dem Reichsgerichte kann die Befreiung von Gebühren durch



Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths gewährt werden.
Soweit demjenigen, welchem die Gebührenfreiheit zusteht, Kosten des Verfahrens
auferlegt werden (§. 86), sind Gebühren überhaupt nicht zu erheben und erhobene
zurückzuzahlen.

§. 99.

Die Behörden haben einander zum Zwecke der Einziehung von Gebühren und Auslagen
nach näherer Bestimmung der vom Bundesrath zu erlassenden Anweisung Beistand zu
leisten.

§. 100.

Unberührt bleiben die bestehenden Landesgesetze, nach welchen neben der für ein
Urtheil zu erhebenden Entscheidungsgebühr die Registrirungsgebühr für das im Urtheil
festgestellte Rechtsverhältniß zu erheben ist.

§. 101.

Beträgt die Gebühr für die Aufnahme eines Vergleichs oder die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung (§§. 23, 41) weniger als die
Gebühr oder Abgabe, welche nach den Landesgesetzen für einen außerhalb des
Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleich zur Staatskasse zu erheben sein würde, so ist
der Mehrbetrag der letzteren neben der Entscheidungsgebühr zu erheben.

§. 102.

Dieses Gesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs gleichzeitig mit dem
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 18. Juni 1878.

 
Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers:
(L. S.)  Friedrich Wilhelm, Kronprinz.
  Fürst v. Bismarck.
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Statut der Reichsbank vom 24. Mai 1875
Titel: Statut der Reichsbank.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1875, Nr. 18, Seite 203
– 214

Fassung vom: 21. Mai 1875
Bekanntmachung: 24. Mai 1875

(Nr. 1072.) Statut der Reichsbank. Vom 21. Mai 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

erlassen auf Grund des §. 40 des Bankgesetzes vom 14. März 1875 (Reichs-Gesetzbl. S. 177) im
Einvernehmen mit dem Bundesrath im Namen des Deutschen Reichs nachstehendes

Statut der Reichsbank.

§. 1.

Die Reichsbank tritt am 1. Januar 1876 in Wirksamkeit.
Mit demselben Tage gehen alle Rechte und Verpflichtungen der Preußischen Bank, welche mit
Ablauf des 31. Dezember 1875 ihre Wirksamkeit einstellt, nach Maßgabe des zwischen dem
Reiche und Preußen unterm 17./18. Mai d. J. abgeschlossenen Vertrages, auf die Reichsbank
über.

§ 2.

Das Grundkapital der Reichsbank von 120 Millionen Mark wird durch das Einschußkapital
derjenigen Antheilseigner der Preußischen Bank, welche innerhalb der vom Reichskanzler
bestimmten Frist den Umtausch ihrer Antheilsscheine gegen Antheilsscheine der Reichsbank
verlangt haben, und durch die auf die neuen Bankantheilsscheine bis zu deren Nominalbetrag
geleisteten baaren Einzahlungen gebildet.
Bevor eine Erhöhung des Grundkapitals durch Reichsgesetz festgestellt wird, hat, nachdem
der Zentralausschuß gehört worden, die Generalversammlung über das Bedürfniß und das
Maß der Erhöhung, sowie über die folgeweise etwa erforderliche anderweite Regelung des
Theilnahmeverhältnisses am Gewinne der Reichsbank (Bankgesetz §. 24) Beschluß zu fassen.

§ 3.

Die Reichsbankantheile sind untheilbar und vorbehaltlich der Bestimmungen in §.  41 des
Bankgesetzes unkündbar. Sie werden mit Angabe der Eigenthümer nach Namen, Stand und
Wohnort  in  die  Stammbücher der  Reichsbank eingetragen.  Ueber jeden Antheil  wird ein
Antheilsschein nach dem beiliegenden Formulare ausgefertigt. Mit dem Antheilsscheine erhält
der Eigenthümer zugleich die Dividendenscheine für die nächsten fünf Jahre und einen Talon
zur  Abhebung  neuer  Dividendenscheine  nach  Ablauf  des  fünfjährigen  Zeitraumes.  Die
Dividendenscheine und Talons lauten auf den Inhaber.
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§ 4.

Wenn das  Eigenthum eines  Bankantheils  auf  einen  Anderen  übergeht,  so  ist  dies  unter
Vorlegung des Antheilsscheines bei der Reichsbank anzumelden und in den Stammbüchern,
sowie auf dem Antheilsscheine zu bemerken.
Im Verhältnisse zu der Reichsbank wird nur derjenige als Antheilseigner angesehen, welcher
als solcher in den Stammbüchern eingetragen ist.
Zur Prüfung der Legitimation ist die Reichsbank berechtigt, aber nicht verpflichtet.

§ 5.

Die Uebertragung der Bankantheile kann durch Indossament erfolgen. In Betreff der Form des
Indossaments kommen die Bestimmungen der Artikel  11 bis  13 der Wechselordnung zur
Anwendung.

§ 6.

Wenn ein Bankantheil verpfändet ist, so ist dies unter Vorlegung des Antheilsscheines und der
schriftlichen Erklärung des Antheilseigners bei der Reichsbank anzumelden; auf Grund dieser
Anmeldung  ist  die  Verpfändung  in  den  Stammbüchern  und  auf  dem Antheilsscheine  zu
bemerken.
Im Verhältnisse zur Reichsbank wird nur derjenige als Pfandgläubiger angesehen, welcher als
solcher in den Stammbüchern eingetragen ist.
Zur  Prüfung  der  Echtheit  und  der  Rechtsgültigkeit  der  Erklärung  ist  die  Reichsbank
berechtigt, aber nicht verpflichtet.
Der Eigenthümer kann ohne Zustimmung des Pfandgläubigers keine neuen Dividendenscheine
und im Falle des §. 41 des Bankgesetzes keine Zahlung auf den Bankantheil erhalten, wird
aber im Uebrigen in seinen ihm nach dem Bankgesetze und diesem Statute zustehenden
Rechten nicht beschränkt.
Die Löschung des Pfandrechts erfolgt auf Vorlegung des Antheilsscheines und beglaubigter
Einwilligung des Pfandgläubigers.

§ 7.

Die für die Vermerkung von Uebertragungen oder von Verpfändungen der Bankantheile zu
entrichtende  Gebühr  bestimmt  das  Reichsbank-Direktorium  nach  Anhörung  des
Zentralausschusses.

§ 8.

Wegen des  Aufgebots  und  der  Modifikation  verlorener  oder  vernichteter  Antheilsscheine
kommen die Vorschriften des Gesetzes vom 12. Mai 1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 91) mit der
Maßgabe  zur  Anwendung,  daß  an  Stelle  der  Reichsschuldenverwaltung  überall  das
Reichsbank-Direktorium tritt. Das Zeugniß des letzteren (§§ 2, 4 a. a. O.) wird dahin ertheilt,
daß und für welche Person der betreffende Bankantheil in den Stammbüchern der Reichsbank
noch eingetragen sei. Vor der Mortifikation hat der Antragsteller, wenn er mit dem zuletzt
eingetragenen Antheilseigner nicht identisch ist,  nachzuweisen,  daß der letztere keinerlei
Ansprüche  auf  den  Antheil  erhebe.  An  Stelle  des  mortifizirten  Antheilsscheines  wird
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demjenigen, zu dessen Gunsten die Modifikation ausgesprochen ist, auf seinen Antrag ein
neuer Antheilsschein ertheilt.

§ 9.

Wegen der abhanden gekommenen oder vernichteten Dividendenscheine und Talons ist ein
Mortifikationsverfahren nicht zulässig, und ebensowenig ist die Reichsbank verpflichtet, bei
Nachweis  des  Verlustes  neue  Dividendenscheine  und  Talons  auszugeben  oder  den
entsprechenden Geldbetrag zu zahlen. Ist jedoch der Verlust eines Dividendenscheines dem
Reichsbank-Direktorium innerhalb der Verjährungsfrist (§. 24 des Bankgesetzes) angezeigt, so
ist dasselbe befugt, den Betrag nach Ablauf jener Frist dem Anzeigenden zahlen zu lassen,
wenn der Dividendenschein nicht inzwischen präsentirt und eingelöst ist. Ist von dem Verluste
eines Talons Anzeige gemacht, so vertritt die Vorlegung des Antheilsscheines die Einlieferung
des Talons.

§ 10.

Der  Ankauf  von  Effekten  für  fremde  Rechnung  darf  erst  erfolgen,  nachdem  die  dazu
erforderlichen Gelder bei der Bank wirklich eingegangen oder lombardmäßig (§. 13 Ziff. 3 des
Bankgesetzes)  sichergestellt  sind.  Ebenso  muß  bei  Verkaufsaufträgen  der  Eingang  der
Effekten abgewartet werden.
Soll der Ankauf oder Verkauf von Effekten für Rechnung einer öffentlichen Behörde erfolgen,
so kann die Erklärung, daß die Gelder oder Effekten zur Verfügung der Bank stehen, für
genügend erachtet werden.

§ 11.

Der  Reichsbank  liegt  ob,  das  Reichsguthaben  (§.  22  des  Bankgesetzes)  unentgeltlich  zu
verwalten und über die für Rechnung des Reichs angenommenen und geleisteten Zahlungen
Buch zu führen und Rechnung zu legen.

§ 12.

Der Werth der von der Preußischen Bank übernommenen Grundstücke ist in die für den 1.
Januar 1876 aufzustellende Bilanz mit dem Betrage von zwölf Millionen Mark, zuzüglich der in
der Zeit vom 1. April  bis 31. Dezember 1875 auf die Grundstücke noch zur Verwendung
gelangenden Kosten aufzunehmen.

§ 13.

Für die Aufstellung der Jahresbilanz sind folgende Vorschriften maßgebend:

1.  Kurshabende Papiere  dürfen höchstens  zu  dem Kurswerthe,  welchen sie  zur  Zeit  der
Bilanzaufstellung haben, angesetzt werden.
2.  Von  den  Kosten  der  Organisation  und  Verwaltung  dürfen  nur  die  Ausgaben  für  die
Herstellung der Banknoten auf mehrere Jahre vertheilt  werden. Alle übrigen Kosten sind
ihrem vollen Betrage nach in der Jahresrechnung unter den Ausgaben aufzuführen.
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3. Der Betrag des Grundkapitals und des Reservefonds ist unter die Passiva aufzunehmen.
4. Der aus der Vergleichung sämmtlicher Aktiva und sämmtlicher Passiva sich ergebende
Gewinn oder Verlust muß am Schlusse der Bilanz besonders angegeben werden.

§ 14.

Die  Prüfung  der  Jahresbilanz  erfolgt  auf  Grund  der  Bücher  der  Reichsbank  durch  die
Deputirten, welche über das Ergebniß dem Zentralausschusse berichten.
Letzterer äußert sich gutachtlich über den Befund und über die Höhe der den Antheilseignern
zu  gewährenden Dividende.  Das  von  den sämmtlichen in  der  betreffenden Versammlung
anwesenden Mitgliedern des Zentralausschusses zu vollziehende Gutachten wird von diesem
dem Reichsbank-Direktorium eingereicht.

§ 15.

Die Dividende wird spätestens vom 1. April  des folgenden Jahres ab bei der Reichsbank-
Hauptkasse und sämmtlichen Reichsbankhauptstellen und Bankstellen gegen Einreichung der
Dividendenscheine gezahlt.
Mit  Zustimmung  des  Zentralausschusses  können  auf  die  Dividende  halbjährige
Abschlagszahlungen  bis  zu  2¼  Prozent  am  1.  Juli  und  2.  Januar  geleistet  werden.

§ 16.

Die Generalversammlung (§. 30 des Bankgesetzes) vertritt die Gesammtheit der Reichsbank-
Antheilseigner.
Zur Theilnahme ist jeder männliche und verfügungsfähige Antheilseigner berechtigt, welcher
durch eine spätestens am Tage vor  der  Generalversammlung im Archive der  Reichsbank
abzuhebende  Bescheinigung  nachweist,  daß  und  mit  wie  vielen  Antheilen  er  in  den
Stammbüchern der Reichsbank als Eigner eingetragen ist.
Eintragungen,  welche  nicht  mindestens  14  Tage vor  dem Tage der  Generalversammlung
geschehen sind, werden nicht berücksichtigt.
Oeffentliche Behörden, juristische Personen, Gesellschaften und Verfügungsunfähige können
durch ihre Vertreter, Ehefrauen durch ihre Ehemänner theilnehmen.
Als Bevollmächtigte werden nur in den Stammbüchern der Bank eingetragene Antheilseigner
zugelassen, welche sich durch eine gerichtliche oder notarielle Vollmacht ihres Auftraggebers
legitimiren. Ein und derselbe Bevollmächtigte darf nicht mehrere Antheilseigner vertreten.

§ 17.

Jeder Erschienene (§. 16) hat soviel Stimmen, als er Bankantheile vertritt, jedoch nicht mehr
als 100 Stimmen.
Die einfache Stimmenmehrheit  ist  entscheidend.  Bei  Stimmengleichheit  giebt  die  Stimme
desjenigen den Ausschlag, welcher die größte Anzahl von Bankantheilen vertritt.
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§ 18.

Die Generalversammlung findet alljährlich zu Berlin im März statt, kann aber auch jederzeit
außerordentlich berufen werden. Die Berufung geschieht durch den Reichskanzler mittelst
einer mindestens 14 Tage vorher in die dazu bestimmten Blätter (§. 30) aufzunehmenden
öffentlichen Bekanntmachung.

§ 19.

In der Generalversammlung führt  der Reichskanzler oder dessen Vertreter,  und in deren
Behinderung  der  Präsident  des  Reichsbank-Direktoriums  den  Vorsitz.  Das  Reichsbank-
Direktorium wohnt derselben bei; die Mitglieder können sich an der Beratung betheiligen,
ohne jedoch stimmberechtigt zu sein.

§ 20.

Ueber  die  Verhandlungen  und  Beschlüsse  wird  von  einem  Mitgliede  des  Reichsbank-
Direktoriums ein Protokoll  aufgenommen und von dem Vorsitzenden, einem Mitgliede des
Zentralausschusses,  zwei  Reichsbank-Antheilseignern  und  dem  Protokollführer
unterschrieben.

§ 21.

Die Generalversammlung empfängt  jährlich den Verwaltungsbericht  nebst  der  Bilanz und
Gewinnberechnung (§. 32a. des Bankgesetzes), wählt die Mitglieder des Zentralausschusses
(§. 31 das.) und beschließt über deren Ausschließung (§. 33 das.). Sie beschließt ferner über
Erhöhung des Grundkapitals (§. 2 des Statuts) und über Abänderung des Statuts, sofern diese
Gegenstände in der Berufung ausdrücklich erwähnt sind.
Außerordentliche Generalversammlungen können nur über Gegenstände beschließen, welche
in der Berufung ausdrücklich erwähnt sind.

§ 22.

Die  Wahl  der  Mitglieder  des  Zentralausschusses,  sowie  ihrer  Stellvertreter  (§.  31  des
Bankgesetzes) erfolgt mittelst verdeckter Stimmzettel für jede Stelle besonders.
Gewählt ist nur derjenige, welcher die absolute Stimmenmehrheit erhalten hat.
Wenn  sich  auch  bei  der  zweiten  Abstimmung  eine  absolute  Stimmenmehrheit  nicht
herausstellt, so sind die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf
eine engere Wahl zu bringen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.
Wählbar sind nur Männer.
Von mehreren Inhabern einer Handelsfirma kann nur Einer Mitglied des Zentralausschusses
oder Stellvertreter sein.

§ 23.

Das Ausscheiden eines Drittheils der Mitglieder des Zentralausschusses (§. 31 Abs. 1 des
Bankgesetzes) erfolgt in den beiden ersten Jahren nach dem Loose, späterhin nach dem Alter
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des Eintritts.

§ 24.

Bei  der  Wahl  der  Deputirten  des  Zentralausschusses  und  ihrer  Stellvertreter  (§.  34  des
Bankgesetzes)  hat  jedes  Mitglied  nur  eine  Stimme  abzugeben;  im  Uebrigen  finden  die
Bestimmungen des §. 22 auch hier Anwendung.

§ 25.

Die Protokolle über die Verhandlungen und Beschlüsse des Zentralausschusses werden von
dem  Vorsitzenden,  zwei  Ausschußmitgliedern  und  dem  protokollirenden  Mitgliede  des
Reichsbank-Direktoriums unterzeichnet.

§ 26.

Die  Mitglieder  des  Reichsbank-Direktoriums  nehmen  an  den  Berathungen  des
Zentralausschusses,  nicht  aber  an  den  Abstimmungen  Theil.

§ 27.

Die Bezirksausschüsse (§. 36 des Bankgesetzes) bestehen aus wenigstens vier und höchstens
zehn Mitgliedern, von denen jährlich die Hälfte – das erste Mal nach dem Loose, demnächst
nach dem Alter des Eintritts – ausscheidet. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

§ 28.

Zu Mitgliedern der Bezirksausschüsse und zu Beigeordneten (§. 36 des Bankgesetzes) können
Antheilseigner  nicht  ausgewählt  werden,  welche  nach  §.  22  Absatz  4  und  5  zum
Zentralausschusse nicht wählbar sind.

§ 29.

Zum Zweck der Auswahl der Mitglieder der Bezirksausschüsse und der Beigeordneten, wo
diese  vom  Zentralausschusse  vorzuschlagen  sind  (§.  36  des  Bankgesetzes),  ist  dem
Zentralausschusse  die  Vorschlagsliste  des  Bank-Kommissars  und  ein  Verzeichniß  der
auswählbaren  Antheilseigner  vorzulegen.
Für die Wahl der Beigeordneten, insofern dieselbe durch die Bezirksausschüsse erfolgt, sind
die Bestimmungen in §. 24 maßgebend.

§ 30.

Die für die Antheilseigner bestimmten Bekanntmachungen werden von dem Reichskanzler
erlassen  und  in  dem  Deutschen  Reichs-Anzeiger,  sowie  am  Sitze  einer  jeden
Reichsbankhauptstelle  in  einem  durch  Bekanntmachung  zu  bestimmenden  Blatte
veröffentlicht. Spezieller Benachrichtigung für den einzelnen Antheilseigner bedarf es nicht.
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Die gleichen Blätter sind für die öffentlichen Bekanntmachungen des Reichsbank-Direktoriums
zu benutzen, soweit der Zweck derselben nicht lokal beschränkt ist.

§ 31.

Im Falle der Aufhebung der Reichsbank (§. 41 des Bankgesetzes) erfolgt die Liquidation unter
Leitung des Reichskanzlers durch das Reichsbank-Direktorium. Das letztere hat die laufenden
Geschäfte  zu  beendigen,  die  Verpflichtung  der  Reichsbank  zu  erfüllen,  die  Forderungen
derselben einzuziehen und das Vermögen zu versilbern.
Zur Beendigung schwebender Geschäfte können auch neue Geschäfte eingegangen werden.
Nach  außen  hin  bleibt  das  Reichsbank-Direktorium zur  Vertretung  der  Reichsbank  nach
Maßgabe von §. 38 des Bankgesetzes bis zur Liquidation ermächtigt.

§ 32.

Das Reichsbank-Direktorium hat die schließliche Auseinandersetzung zwischen dem Reiche
und den Antheilseignern, sowie unter diesen herbeizuführen.

§ 33.

Die  erste  ordentliche  Generalversammlung der  Reichsbank-Antheilseigner  findet  im März
1877  statt.  Bis  dahin  werden  die  Funktionen  derselben  durch  eine  Generalversammlung
wahrgenommen, welche aus nachstehenden Personen gebildet wird.

1. aus denjenigen Eignern von Antheilen der Preußischen Bank, welche innerhalb der von dem
Reichskanzler  bestimmten  Frist  den  Umtausch  ihrer  Antheilsscheine  gegen  solche  der
Reichsbank verlangt haben, oder deren Rechtsnachfolgern;
2.  aus  denjenigen  Personen,  welchen  nach  erfolgter  Zeichnung  ein  Reichsbankantheil
zugetheilt worden ist, oder deren Rechtsnachfolgern.

Dieselben  wird  noch  vor  dem  1.  Januar  1876  behufs  Vornahme  der  Wahlen  zum
Zentralausschusse aus den zu 1 und 2 bezeichneten Personen berufen, kann aber bis zum
Zusammentritt  der  ersten  ordentlichen  Generalversammlung  (Abs.  1)  jederzeit  berufen
werden. Der Zentralausschuß tritt noch vor dem 1. Januar 1876 zusammen und wählt aus
seinen Mitgliedern die Deputirten und deren Stellvertreter. Die Auswahl der Mitglieder der
Bezirksausschüsse und der Beigeordneten erfolgt gleichfalls noch vor dem 1. Januar 1876 aus
den zu 1 und 2 bezeichneten Personen.

§ 34.

Hinsichtlich der in §. 33 geordneten einstweiligen Vertretung der Reichsbank-Antheilseigner
kommen  die  Bestimmungen  des  Bankgesetzes  und  dieses  Statuts,  welche  von  der
Generalversammlung,  dem  Zentralausschusse,  den  Deputirten  desselben,  den
Bezirksausschüssen und den Beigeordneten handeln, überall zu entsprechender Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
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Insiegel.
Gegeben Berlin, den 21. Mai 1875.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.
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(Nr. 1068.) Bankgesetz. Vom 14. März 1875.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Titel I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten kann nur durch Reichsgesetz erworben, oder über
den bei Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes zulässigen Betrag der Notenausgabe hinaus
erweitert werden.
Den Banknoten im Sinne dieses Gesetzes wird dasjenige Staatspapiergeld gleich geachtet,
dessen Ausgabe einem Bankinstitute zur Verstärkung seiner Betriebsmittel übertragen ist.

§ 2.

Eine Verpflichtung zur Annahme von Banknoten bei Zahlungen, welche gesetzlich in Geld zu
leisten sind, findet nicht statt und kann auch für Staatskassen durch Landesgesetz nicht
begründet werden.
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§ 3.

Banknoten dürfen nur auf Beträge von 100, 200, 500 und 1000 Mark oder von einem
Vielfachen von 1000 Mark ausgefertigt werden.

§ 4.

Jede Bank ist verpflichtet, ihre Noten sofort auf Präsentation zum vollen Nennwerthe
einzulösen, auch solche nicht nur an ihrem Hauptsitz, sondern auch bei ihren Zweiganstalten
jederzeit zum vollen Nennwerthe in Zahlung anzunehmen.
Für beschädigte Noten hat sie Ersatz zu leisten, sofern der Inhaber entweder einen Theil der
Note präsentirt, welcher größer ist, als die Hälfte, oder den Nachweis führt, daß der Rest der
Note, von welcher er nur die Hälfte oder einen geringeren Theil als die Hälfte präsentirt,
vernichtet sei.
Für vernichtete oder verlorene Noten Ersatz zu leisten ist sie nicht verpflichtet.

§ 5.

Banknoten, welche in die Kasse der Bank oder einer ihrer Zweiganstalten oder in eine von ihr
bestellte Einlösungskasse in beschädigtem oder beschmutztem Zustande zurückkehren, dürfen
nicht wieder ausgegeben werden.

§ 6.

Der Aufruf und die Einziehung der Noten einer Bank oder einer Gattung von Banknoten darf
nur auf Anordnung oder mit Genehmigung des Bundesraths erfolgen.
Die Anordnung erfolgt, wenn ein größerer Theil des Umlaufs sich in beschädigtem oder
beschmutztem Zustande befindet, oder wenn die Bank die Befugnis zur Notenausgabe
verloren hat.
Die Genehmigung darf nur ertheilt werden, wenn nachgewiesen wird, daß Nachahmungen der
aufzurufenden Noten in den Verkehr gebracht sind.
In allen Fällen schreibt der Bundesrath die Art, die Zahl und die Fristen der über den Aufruf
zu erlassenden Bekanntmachungen, den Zeitraum, innerhalb dessen und die Stellen, an
welchen die Noten eingelöst werden sollen, die Maßgaben, unter denen nach Ablauf der
Fristen eine Einlösung der aufgerufenen Noten noch stattzufinden hat, und die zur Sicherung
der Noteninhaber sonst erforderlichen Maßregeln vor.
Die nach dem Vorstehenden von dem Bundesrathe zu erlassenden Vorschriften sind durch das
Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichen.

§ 7.

Den Banken, welche Noten ausgeben, ist nicht gestattet:

1. Wechsel zu akzeptiren,
2. Waaren oder kurshabende Papiere für eigene oder für fremde Rechnung auf Zeit zu kaufen
oder auf Zeit zu verkaufen, oder für die Erfüllung solcher Kaufs- oder Verkaufsgeschäfte
Bürgschaft zu übernehmen.



§ 8.

Banken, welche Noten ausgeben, haben

1. den Stand ihrer Aktiva und Passiva vom 7., 15., 23. und Letzten jedes Monats, spätestens
am fünften Tage nach diesen Terminen und
2. spätestens drei Monate nach dem Schlusse jedes Geschäftsjahres eine genaue Bilanz ihrer
Aktiva und Passiva, sowie den Jahresabschluß des Gewinn- und Verlustkontos

durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu veröffentlichen.
Die wöchentliche Veröffentlichung muß angeben

1. auf Seiten der Passiva:

das Grundkapital,
den Reservefonds,
den Betrag der umlaufenden Noten,
die sonstigen täglich fälligen Verbindlichkeiten,
die an eine Kündigungsfrist gebundenen Verbindlichkeiten,
die sonstigen Passiva;

2. auf Seiten der Aktiva:

den Metallbestand (den Bestand an kursfähigem deutschem Gelde und an Gold in Barren oder
ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet),
den Bestand:

an Reichs-Kassenscheinen,
an Noten anderer Banken,
an Wechseln,
an Lombardforderungen,
an Effekten,
an sonstigen Aktiven.

Welche Kategorien der Aktiva und Passiva in der Jahresbilanz gesondert nachzuweisen sind,
bestimmt der Bundesrath.
Außerdem sind in beiden Veröffentlichungen die aus weiterbegebenen im Inlande zahlbaren
Wechseln entsprungenen eventuellen Verbindlichkeiten ersichtlich zu machen.



§ 9.

Banken, deren Notenumlauf ihren Baarvorrath und den ihnen nach Maßgabe der Anlage
zugewiesenen Betrag übersteigt, haben vom 1. Januar 1876 ab von dem Überschusse eine
Steuer von jährlich Fünf vom Hundert an die Reichskasse zu entrichten. Als Baarvorrath gilt
bei Feststellung der Steuer der in den Kassen der Bank befindliche Betrag an kursfähigem
deutschem Gelde, an Reichs-Kassenscheinen, an Noten anderer deutscher Banken und an Gold
in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet.
Erlischt die Befugniß einer Bank zur Notenausgabe (§. 49), so wächst der derselben
zustehende Antheil an dem Gesammtbetrage des der Steuer nicht unterliegenden ungedeckten
Notenumlaufs dem Antheile der Reichsbank zu.

§ 10.

Zum Zweck der Feststellung der Steuer hat die Verwaltung der Bank am 7., 15., 23. und
Letzten jedes Monats den Betrag des Baarvorraths und der umlaufenden Noten der Bank
festzustellen und diese Feststellung an die Aufsichtsbehörde einzureichen. Am Schluß jedes
Jahres wird von der Aufsichtsbehörde auf Grund dieser Nachweisungen die von der Bank zu
zahlende Steuer in der Weise festgestellt, daß von dem aus jeder dieser Nachweisungen sich
ergebenden steuerpflichtigen Ueberschusse des Notenumlaufs 5/48 Prozent als Steuersoll
berechnet werden. Die Summe dieser für jede einzelne Nachweisung als Steuersoll
berechneten Beträge ergiebt die von der Bank spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres
zur Reichskasse abzuführende Steuer.

§ 11.

Ausländische Banknoten oder sonstige auf den Inhaber lautende unverzinsliche
Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Gesellschaften oder Privaten dürfen,
wenn sie ausschließlich oder neben anderen Werthbestimmungen in Reichswährung oder
einer deutschen Landeswährung ausgestellt sind, innerhalb des Reichsgebietes zu Zahlungen
nicht gebraucht werden.

Titel ll. Reichsbank.

§ 12.

Unter dem Namen „Reichsbank“

wird eine unter Aufsicht und Leitung des Reichs stehende Bank errichtet, welche die
Eigenschaft einer juristischen Person besitzt und die Aufgabe hat, den Geldumlauf im
gesammten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen.
Die Reichsbank hat ihren Hauptsitz in Berlin. Sie ist berechtigt, aller Orten im Reichsgebiete
Zweiganstalten zu errichten.
Der Bundesrath kann die Errichtung solcher Zweiganstalten an bestimmten Plätzen anordnen.



§ 13.

Die Reichsbank ist befugt, folgende Geschäfte zu betreiben:

1. Gold und Silber in Barren und Münzen zu kaufen und zu verkaufen;
2. Wechsel, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten haben und aus welchen in der
Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften, ferner
Schuldverschreibungen des Reichs, eines deutschen Staats oder inländischer kommunaler
Korporationen, welche nach spätestens drei Monaten mit ihrem Nennwerthe fällig sind, zu
diskontiren, zu kaufen und zu verkaufen;
3. zinsbare Darlehne auf nicht länger als drei Monate gegen bewegliche Pfänder zu ertheilen
(Lombardverkehr), und zwar:

a) gegen Gold und Silber, gemünzt und ungemünzt,
b)gegen zinstragende oder spätestens nach einem Jahre fällige und auf den Inhaber lautende
Schuldverschreibungen des Reichs, eines deutschen Staats oder inländischer kommunaler
Korporationen, oder gegen zinstragende, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen,
deren Zinsen vom Reiche oder von einem Bundesstaate garantirt sind, gegen voll eingezahlte
Stamm- und Stammprioritätsaktien und Prioritätsobligationen deutscher
Eisenbahngesellschaften, deren Bahnen in Betrieb befindlich sind, sowie gegen Pfandbriefe
landschaftlicher, kommunaler oder anderer unter staatlicher Aufsicht stehender
Bodenkreditinstitute Deutschlands und deutscher Hypothekenbanken auf Aktien, zu höchstens
drei Viertel des Kurswerthes,
c)gegen zinstragende, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen nicht deutscher
Staaten, sowie gegen staatlich garantirte ausländische Eisenbahn-Prioritätsobligationen, zu
höchstens 50 Prozent des Kurswerthes,
d)gegen Wechsel, welche anerkannt solide Verpflichtete aufweisen, mit einem Abschlage von
mindestens 5 Prozent ihres Kurswerthes,
e)gegen Verpfändung im Inlande lagernder Kaufmannswaaren, höchstens bis zu zwei
Drittheilen ihres Werthes;

4. Schuldverschreibungen der vorstehend unter 3. b) bezeichneten Art zu kaufen und zu
verkaufen; die Geschäftsanweisung für das Reichsbank-Direktorium (§. 26) wird feststellen, bis
zu welcher Höhe die Betriebsmittel der Bank in solchen Schuldverschreibungen angelegt
werden dürfen;
5. für Rechnung von Privatpersonen, Anstalten und Behörden Inkassos zu besorgen und nach
vorheriger Deckung Zahlungen zu leisten und Anweisungen oder Ueberweisungen auf ihre
Zweiganstalten oder Korrespondenten auszustellen;
6. für fremde Rechnung Effekten aller Art, sowie Edelmetalle nach vorheriger Deckung zu
kaufen und nach vorheriger Ueberlieferung zu verkaufen;
7. verzinsliche und unverzinsliche Gelder im Depositengeschäft und im Giroverkehr
anzunehmen; die Summe der verzinslichen Depositen darf diejenige des Grundkapitals und
des Reservefonds der Bank nicht übersteigen;
8. Werthgegenstände in Verwahrung und in Verwaltung zu nehmen.



§ 14.

Die Reichsbank ist verpflichtet, Barrengold zum festen Satze von 1392 Mark für das Pfund fein
gegen ihre Noten umzutauschen.
Die Bank ist berechtigt, auf Kosten des Abgebers solches Gold durch die von ihr zu
bezeichnenden Techniker prüfen und scheiden zu lassen.

§ 15.

Die Reichsbank hat jeweilig den Prozentsatz öffentlich bekannt zu machen, zu welchem sie
diskontirt (§. 13, 2) oder zinsbare Darlehne ertheilt (§. 13, 3). Die Aufstellung ihrer Wochen-
Uebersichten erfolgt auf Grundlage der Bücher des Reichsbank-Direktoriums und der
demselben unmittelbar untergeordneten Zweiganstalten.

§ 16.

Die Reichsbank hat das Recht, nach Bedürfniß ihres Verkehrs Banknoten auszugeben.
Die An- und Ausfertigung, Einziehung und Vernichtung derselben erfolgt unter Kontrole der
Reichsschulden-Kommission, welcher zu diesem Zwecke ein vom Kaiser ernanntes Mitglied
hinzutritt.

§ 17.

Die Reichsbank ist verpflichtet, für den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten
jederzeit mindestens ein Drittheil in kursfähigem deutschen Gelde, Reichs-Kassenscheinen
oder in Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark gerechnet,
und den Rest in diskontirten Wechseln, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten
haben, und aus welchen in der Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte
Verpflichtete haften, in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten.

§ 18.

Die Reichsbank ist verpflichtet, ihre Noten:

a) bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Präsentation,
b) bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Baarbestände und Geldbedürfnisse gestatten,

dem Inhaber gegen kursfähiges deutsches Geld einzulösen.

§ 19.

Die Reichsbank ist verpflichtet, die Noten der, vom Reichskanzler nach der Bestimmung im §.
45 dieses Gesetzes bekannt gemachten Banken sowohl in Berlin, als auch bei ihren
Zweiganstalten in Städten von mehr als 80000 Einwohnern oder am Sitze der Bank, welche die
Noten ausgegeben hat, zum vollen Nennwerthe in Zahlung zu nehmen, so lange die



ausgebende Bank ihrer Noteneinlösungspflicht pünktlich nachkommt. Die auf diesem Wege
angenommenen Banknoten dürfen nur entweder zur Einlösung präsentirt oder zu Zahlungen
an diejenige Bank, welche dieselben ausgegeben hat, oder zu Zahlungen an dem Orte, wo
letztere ihren Hauptsitz hat, verwendet werden.
Die Reichsbank ist ermächtigt, mit anderen deutschen Banken Vereinbarungen über
Verzichtleistung der letzteren auf das Recht zur Notenausgabe abzuschließen.

§ 20.

Wenn der Schuldner eines im Lombardverkehr (§. 13 Ziffer 3) gewährten Darlehns im Verzuge
ist, ist die Reichsbank berechtigt, ohne gerichtliche Ermächtigung oder Mitwirkung das
bestellte Faustpfand durch einen ihrer Beamten oder durch einen zu Versteigerungen
befugten Beamten öffentlich verkaufen, oder, wenn der verpfändete Gegenstand einen
Börsenpreis oder Marktpreis hat, den Verkauf auch nicht öffentlich durch einen ihrer
Beamten, oder durch einen Handelsmakler, oder, in Ermangelung eines solchen, durch einen
zu Versteigerungen befugten Beamten zum laufenden Preise bewirken zu lassen, und sich aus
dem Erlöse wegen Kapital, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen. Dieses Recht behält die
Bank auch gegenüber anderen Gläubigern und gegenüber der Konkursmasse des Schuldners.

§ 21.

Die Reichsbank und ihre Zweiganstalten sind im gesammten Reichsgebiete frei von staatlichen
Einkommen- und Gewerbesteuern.

§ 22.

Die Reichsbank ist verpflichtet, ohne Entgelt für Rechnung des Reichs Zahlungen anzunehmen
und bis auf Höhe des Reichsguthabens zu leisten.
Sie ist berechtigt, die nämlichen Geschäfte für die Bundesstaaten zu übernehmen.

§ 23.

Das Grundkapital der Reichsbank besteht aus einhundertundzwanzig Millionen Mark, getheilt
in vierzigtausend auf Namen lautende Antheile von je dreitausend Mark.
Die Antheilseigner haften persönlich für die Verbindlichkeiten der Reichsbank nicht.

§ 24.

Aus dem beim Jahresabschlusse sich ergebenden Reingewinn der Reichsbank wird:

1. zunächst den Antheilseignern eine ordentliche Dividende von vier und einhalb Prozent des
Grundkapitals berechnet, sodann
2. von dem Mehrbetrage eine Quote von zwanzig Prozent dem Reservefonds zugeschrieben, so
lange derselbe nicht ein Viertel des Grundkapitals beträgt,
3. der alsdann verbleibende Ueberrest zur Hälfte an die Antheilseigner und zur Hälfte an die
Reichskasse gezahlt, soweit die Gesammtdividende der Antheilseigner nicht acht Prozent
übersteigt. Von dem weiter verbleibenden Reste erhalten die Antheilseigner ein Viertel, die



Reichskasse drei Viertel.

Erreicht der Reingewinn nicht volle vier und einhalb Prozent des Grundkapitals, so ist das
Fehlende aus dem Reservefonds zu ergänzen.
Das bei Begebung von Antheilsscheinen der Reichsbank etwa zu gewinnende Aufgeld fließt
dem Reservefonds zu.
Dividendenrückstände verjähren binnen vier Jahren, von dem Tage ihrer Fälligkeit an
gerechnet, zum Vortheil der Bank.

§ 25.

Die dem Reiche zustehende Aufsicht über die Reichsbank wird von einem Bank-Kuratorium
ausgeübt, welches aus dem Reichskanzler als Vorsitzenden und vier Mitgliedern besteht. Eines
dieser Mitglieder ernennt der Kaiser, die drei anderen der Bundesrath.
Das Kuratorium versammelt sich vierteljährlich einmal. In diesen Versammlungen wird ihm
über den Zustand der Bank und alle darauf Bezug habenden Gegenstände Bericht erstattet
und eine allgemeine Rechenschaft von allen Operationen und Geschäftseinrichtungen der
Bank ertheilt.

§ 26.

Die dem Reiche zustehende Leitung der Bank wird vom Reichskanzler, und unter diesem von
dem Reichsbank-Direktorium ausgeübt; in Behinderungsfällen des Reichskanzlers wird die
Leitung durch einen vom Kaiser hierfür ernannten Stellvertreter wahrgenommen:
Der Reichskanzler leitet die gesammte Bankverwaltung innerhalb der Bestimmungen dieses
Gesetzes und des zu erlassenden Statuts (§. 40). Er erläßt die Geschäftsanweisungen für das
Reichsbank-Direktorium und für die Zweiganstalten, sowie die Dienstinstruktionen für die
Beamten der Bank, und verfügt die erforderlichen Abänderungen der bestehenden
Geschäftsanweisungen (Reglements) und Dienstinstruktionen.

§ 27.

Das Reichsbank-Direktorium ist die verwaltende und ausführende, sowie die, die Reichsbank
nach außen vertretende Behörde.
Es besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern, und faßt
seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, hat jedoch bei seiner Verwaltung überall den
Vorschriften und Weisungen des Reichskanzlers Folge zu leisten.
Präsident und Mitglieder des Reichsbank-Direktoriums werden auf den Vorschlag des
Bundesraths vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt.

§ 28.

Die Beamten der Reichsbank haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten.
Ihre Besoldungen, Pensionen und sonstigen Dienstbezüge, sowie die Pensionen und
Unterstützungen für ihre Hinterbliebenen, trägt die Reichsbank. Der Besoldungs- und
Pensionsetat des Reichsbank-Direktoriums wird jährlich durch den Reichshaushalts-Etat, der
der übrigen Beamten jährlich vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrathe auf den



Antrag des Reichskanzlers festgesetzt.
Kein Beamter der Reichsbank darf Antheilscheine derselben besitzen.

§ 29.

Die Rechnungen der Reichsbank unterliegen der Revision durch den Rechnungshof des
Deutschen Reichs.
Die Form, in welcher die jährliche Rechnungslegung zu erfolgen hat, wird durch den
Reichskanzler bestimmt. Die hierüber ergehenden Bestimmungen sind dem Rechnungshof
mitzutheilen.

§ 30.

Die Antheilseigner üben die ihnen zustehende Betheiligung an der Verwaltung der Reichsbank
durch die Generalversammlung, außerdem durch einen aus ihrer Mitte gewählten ständigen
Zentralausschuß nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen aus.

§ 31.

Der Zentralausschuß ist die ständige Vertretung der Antheilseigner gegenüber der
Verwaltung. Er besteht aus fünfzehn Mitgliedern, neben welchen fünfzehn Stellvertreter zu
wählen sind. Die Mitglieder und die Stellvertreter werden von der Generalversammlung aus
der Zahl der im Besitze von mindestens je drei auf ihren Namen lautenden Antheilscheinen
befindlichen Antheilseigner gewählt. Sämmtliche Mitglieder und Stellvertreter müssen im
Reichsgebiete und wenigstens neun Mitglieder und neun Stellvertreter in Berlin ihren
Wohnsitz haben. Ein Drittel der Mitglieder scheidet jährlich aus. Die Ausscheidenden sind
wieder wählbar.
Der Zentralausschuß versammelt sich unter Vorsitz des Präsidenten des Reichsbank-
Direktoriums wenigstens einmal monatlich, kann von demselben aber auch außerordentlich
berufen werden. Er ist beschlußfähig bei Anwesenheit von wenigstens sieben Mitgliedern; die
Geschäftsanweisung wird festsetzen, in welchen Fällen und in welcher Reihenfolge die
Einberufung von Stellvertretern zu bewirken ist.

§ 32.

Dem Zentralausschuß werden in jedem Monat die wöchentlichen Nachweisungen über die
Diskonto-, Wechsel- und Lombardbestände, den Notenumlauf, die Baarfonds, die Depositen,
über den An- und Verkauf von Gold, Wechseln und Effekten, über die Vertheilung der Fonds
auf die Zweiganstalten zur Einsicht vorgelegt, und zugleich die Ergebnisse der ordentlichen
und der außerordentlichen Kassenrevisionen, sowie die Ansichten und Vorschläge des
Reichsbank-Direktoriums über den Gang der Geschäfte im Allgemeinen und über die etwa
erforderlichen Maßregeln mitgetheilt.
Insbesondere ist der Zentralausschuß gutachtlich zu hören:

a) über die Bilanz und die Gewinnberechnung, welche nach Ablauf des Geschäftsjahres vom
Reichsbank-Direktorium aufgestellt, mit dessen Gutachten dem Reichskanzler zur definitiven
Festsetzung überreicht, und demnächst den Antheilseignern in deren ordentlicher
Generalversammlung mitgetheilt wird;



b) über Abänderungen des Besoldungs- und Pensionsetats (§. 28);
c) über die Besetzung erledigter Stellen im Reichsbank-Direktorium, mit Ausnahme der Stelle
des Präsidenten, vor der Beschlußfassung des Bundesraths (§. 27);
d) über den Höchstbetrag, bis zu welchem die Fonds der Bank zu Lombarddarlehen
verwendet werden können.

Der Ankauf von Effekten für Rechnung der Bank kann nur erfolgen, nachdem die Höhe des
Betrages, bis zu welcher die Fonds der Bank zu diesem Zwecke verwendet werden können,
zuvor mit Zustimmung des Zentralausschusses festgesetzt ist;

e) über die Höhe des Diskontosatzes und des Lombard-Zinsfußes, sowie über Veränderungen
in den Grundsätzen und Fristen der Kreditertheilung;
f) über Vereinbarungen mit anderen deutschen Banken (§. 19), sowie über die in den
Geschäftsbeziehungen zu denselben zu beobachtenden Grundsätze.

Allgemeine Geschäftsanweisungen und Dienstinstruktionen sind dem Zentralausschusse
alsbald nach ihrem Erlasse (§. 26) zur Kenntnißnahme mitzutheilen.

§ 33.

Die Mitglieder des Zentralausschusses beziehen keine Besoldung.
Wenn ein Ausschußmitglied das Bankgeheimnis (§. 39) verletzt, die durch sein Amt erlangten
Aufschlüsse gemißbraucht oder sonst das öffentliche Vertrauen verloren hat, oder wenn durch
dasselbe überhaupt das Interesse des Instituts gefährdet erscheint, so ist die
Generalversammlung berechtigt, seine Ausschließung zu beschließen.
Ein Ausschußmitglied, welches in Konkurs geräth, während eines halben Jahres den
Versammlungen nicht beigewohnt, oder eine der Voraussetzungen seiner Wählbarkeit (§. 31)
verloren hat, wird für ausgeschieden erachtet.

§ 34.

Die fortlaufende spezielle Kontrole über die Verwaltung der Reichsbank üben drei, von dem
Zentralausschusse aus der Zahl seiner Mitglieder auf ein Jahr gewählte Deputirte des
Zentralausschusses beziehungsweise deren gleichzeitig zu wählende Stellvertreter. Die
Geschäftsanweisung wird festsetzen, in welchen Fällen und in welcher Reihenfolge die
Einberufung von Stellvertretern zu bewirken ist.
Die Deputirten sind insbesondere berechtigt, allen Sitzungen des Reichsbank-Direktoriums mit
berathender Stimme beizuwohnen.
Sie sind ferner berechtigt und verpflichtet, in den gewöhnlichen Geschäftsstunden und im
Beisein eines Mitgliedes des Reichsbank-Direktoriums von dem Gange der Geschäfte Kenntniß
zu nehmen, die Bücher und Portefeuilles der Bank einzusehen und den ordentlichen, wie
außerordentlichen Kassenrevisionen beizuwohnen. Ueber ihre Wirksamkeit erstatten sie in
den monatlichen Versammlungen des Zentralausschusses Bericht.
Im Fall des §. 33 Absatz 2 kann ein Deputirter bereits vor der Entscheidung der
Generalversammlung durch den Zentralausschuß suspendirt werden.



§ 35.

Geschäfte mit den Finanzverwaltungen des Reichs oder deutscher Bundesstaaten dürfen nur
innerhalb der Bestimmungen dieses Gesetzes und des Bankstatuts gemacht und müssen, wenn
andere als die allgemein geltenden Bedingungen des Bankverkehrs in Anwendung kommen
sollen, zuvor zur Kenntniß der Deputirten gebracht, und, wenn auch nur Einer derselben
darauf anträgt, dem Zentralausschuß vorgelegt werden. Sie müssen unterbleiben, wenn der
letztere nicht in einer beschlußfähigen Versammlung mit Stimmenmehrheit für die
Zulässigkeit sich ausspricht.

§ 36.

Außerhalb des Hauptsitzes der Bank sind an, vom Bundesrathe zu bestimmenden, größeren
Plätzen Reichsbankhauptstellen zu errichten, welche unter Leitung eines aus wenigstens zwei
Mitgliedern bestehenden Vorstandes, und unter Aufsicht eines vom Kaiser ernannten Bank-
Kommissarius stehen.
Bei jeder Reichsbankhauptstelle soll, wenn sich daselbst eine hinreichende Zahl geeigneter
Antheilseigner vorfindet, ein Bezirksausschuß bestehen, dessen Mitglieder vom Reichskanzler
aus den vom Bank-Kommissar und vom Zentralausschuß aufgestellten Vorschlagslisten der am
Sitz der Bankhauptstelle oder in dessen unmittelbarer Nähe wohnhaften Antheilseigner
ausgewählt werden. Dem Ausschuß werden in seinen monatlich abzuhaltenden Sitzungen die
Uebersichten über die Geschäfte der Bankhauptstelle und die von der Zentralverwaltung
ergangenen allgemeinen Anordnungen mitgetheilt. Anträge und Vorschläge des
Bezirksausschusses, welchen vom Vorstande der Bankhauptstelle nicht in eigener
Zuständigkeit entsprochen wird, werden von letzterem dem Reichskanzler mittelst Berichts
eingereicht.
Eine fortlaufende spezielle Kontrole über den Geschäftsgang bei den Bankhauptstellen nach
Maßgabe der Bestimmungen im §. 34 üben, soweit es ohne Störung der täglichen laufenden
Geschäfte geschehen kann, 2 bis 3 Beigeordnete, welche vom Bezirksausschuß aus seiner
Mitte gewählt, oder, wo ein Bezirksausschuß nicht besteht, vom Reichskanzler nach Absatz 2
ernannt werden.

§ 37.

Die Errichtung sonstiger Zweiganstalten erfolgt, sofern dieselben dem Reichsbank-
Direktorium unmittelbar untergeordnet werden (Reichsbankstellen), durch den Reichskanzler,
sofern sie einer anderen Zweiganstalt untergeordnet werden, durch das Reichsbank-
Direktorium.

§ 38.

Die Reichsbank wird in allen Fällen, und zwar auch wo die Gesetze eine Spezialvollmacht
erfordern, durch die Unterschrift des Reichsbank-Direktoriums oder einer
Reichsbankhauptstelle verpflichtet, sofern diese Unterschriften von zwei Mitgliedern des
Reichsbank-Direktoriums beziehungsweise von zwei Mitgliedern des Vorstandes der
Reichsbankhauptstelle oder den als Stellvertretern der letzteren bezeichneten Beamten
vollzogen sind.
Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form die Unterschriften der Bankstellen eine



Verpflichtung für die Reichsbank begründen, wird vom Reichskanzler bestimmt und besonders
bekannt gemacht.
Gegen die Reichsbankhauptstellen und Bankstellen können alle Klagen, welche auf den
Geschäftsbetrieb derselben Bezug haben, bei dem Gerichte des Orts erhoben werden, wo die
Zweiganstalt errichtet ist.

§ 39.

Sämmtliche bei der Verwaltung der Bank als Beamte, Ausschußmitglieder, Beigeordnete
betheiligte Personen sind verpflichtet, über alle einzelne Geschäfte der Bank, besonders über
die mit Privatpersonen und über den Umfang des den letzteren gewährten Kredits, Schweigen
zu beobachten. Die Deputirten des Zentralausschusses und deren Stellvertreter, sowie die
Beigeordneten bei den Reichsbankhauptstellen sind hierzu vor Antritt ihrer Funktionen
mittelst Handschlags an Eidesstatt besonders zu verpflichten.

§ 40.

Das Statut der Reichsbank wird nach Maßgabe der vorstehend in den §§. 12 bis 39 enthaltenen
Vorschriften vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrath erlassen.
Dasselbe muß insbesondere Bestimmungen enthalten:

1. über die Form der Antheilscheine der Reichsbank und der dazu gehörigen
Dividendenscheine und Talons;
2. über die bei Uebertragung oder Verpfändung von Antheilscheinen zu beachtenden Formen;
3. über die Modifikation verlorener oder vernichteter Antheilscheine, sowie über das
Verfahren in Betreff abhanden gekommener Dividendenscheine und Talons;
4. über die Grundsätze, nach denen die Jahresbilanz der Reichsbank aufzunehmen ist;
5. über Termine und Modalitäten der Erhebung der Dividende;
6. über die Form, in welcher die Zusammenberufung der Generalversammlungen geschieht,
sowie über die Bedingungen und die Art der Ausübung des Stimmrechts der Antheilseigner;
die Ausübung des Stimmrechts darf jedoch nicht durch den Besitz von mehr als einem
Antheilsscheine bedingt, noch dürfen mehr als hundert Stimmen in einer Hand vereinigt
werden;
7. über die Modalitäten der Wahl des Zentralausschusses und der Deputirten desselben, der
Bezirksausschüsse und der Beigeordneten bei den Reichsbankhauptstellen;
8. über die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen
erfolgen, sowie über die öffentlichen Blätter, in welche dieselben aufzunehmen sind;
9. über die im Fall der Aufhebung der Reichsbank (§. 41) eintretende Liquidation;
10. über die Form, in welcher die Mitwirkung der Antheilseigner oder deren Vertreter zu einer
durch Reichsgesetz festzustellenden Erhöhung des Grundkapitals herbeigeführt werden soll;
11. über die Voraussetzungen der Sicherstellung, unter denen Effekten für fremde Rechnung
gekauft oder verkauft werden dürfen.

§ 41.

Das Reich behält sich das Recht vor, zuerst zum 1. Januar 1891, alsdann aber von zehn zu



zehn Jahren nach vorausgegangener einjähriger Ankündigung, welche auf Kaiserliche
Anordnung, im Einvernehmen mit dem Bundesrath, vom Reichskanzler an das Reichsbank-
Direktorium zu erlassen und von letzterem zu veröffentlichen ist, entweder

a) die auf Grund dieses Gesetzes errichtete Reichsbank aufzuheben und die Grundstücke
derselben gegen Erstattung des Buchwerthes zu erwerben, oder
b) die sämmtlichen Antheile der Reichsbank zum Nennwerthe zu erwerben.

In beiden Fällen geht der bilanzmäßige Reservefonds, soweit derselbe nicht zur Deckung von
Verlusten in Anspruch zu nehmen ist, zur einen Hälfte an die Antheilseigner, zur andern Hälfte
an das Reich über.
Zur Verlängerung der Frist nach Inhalt des ersten Absatzes ist die Zustimmung des Reichstags
erforderlich.

Titel III. Privat-Notenbanken.

§ 42.

Banken, welche sich bei Erlaß dieses Gesetzes im Besitze der Befugniß zur Notenausgabe
befinden, dürfen außerhalb desjenigen Staates, welcher ihnen diese Befugniß ertheilt hat,
Bankgeschäfte durch Zweiganstalten weder betreiben noch durch Agenten für ihre Rechnung
betreiben lassen, noch als Gesellschafter an Bankhäusern sich betheiligen.

§ 43.

Die Noten einer Bank, welche sich bei Erlaß dieses Gesetzes im Besitze der Befugniß zur
Notenausgabe befindet, dürfen außerhalb desjenigen Staates, welcher derselben diese
Befugniß ertheilt hat, zu Zahlungen nicht gebraucht werden.
Der Umtausch solcher Noten gegen andere Banknoten, Papiergeld oder Münzen unterliegt
diesem Verbote nicht.

§ 44.

Die beschränkenden Bestimmungen des §. 43 finden auf diejenigen Banken keine Anwendung,
welche bis zum 1. Januar 1876 folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die Bank darf ihre Betriebsmittel nur in den im §. 13 unter 1 bis 4 bezeichneten Geschäften,
und zwar zu 4 höchstens bis zur Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Bank und der
Reserven, anlegen.

Bezüglich des Darlehnsgeschäfts ist der Bank eine Frist bis zum 1. Januar 1877 eingeräumt,
innerhalb welcher sie ihre Darlehne den Bestimmungen des §. 13 Nr. 3 zu konformiren hat.
Sie hat jeweilig den Prozentsatz öffentlich bekannt zu machen, zu welchem sie diskontirt oder
zinsbare Darlehne gewährt.



2. Die Bank legt von dem sich jährlich über das Maß von 4½ Prozent des Grundkapitals hinaus
ergebenden Reingewinn jährlich mindestens 20 Prozent so lange zur Ansammlung eines
Reservefonds zurück, als der letztere nicht ein Viertheil des Grundkapitals beträgt.
3. Die Bank verpflichtet sich, für den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit
mindestens ein Drittheil in kursfähigem deutschem Gelde, Reichs-Kassenscheinen oder in Gold
in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark gerechnet, und den Rest
in diskontirten Wechseln, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten haben und aus
welchen in der Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete
haften, in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten.
4. Die Bank verpflichtet sich, ihre Noten bei einer von ihr zu bezeichnenden Stelle in Berlin
oder Frankfurt, deren Wahl der Genehmigung des Bundesraths unterliegt, dem Inhaber gegen
kursfähiges deutsches Geld einzulösen.

Die Einlösung hat spätestens vor Ablauf des auf den Tag der Präsentation folgenden Tages zu
erfolgen.

5. Die Bank verpflichtet sich, alle deutschen Banknoten, deren Umlauf im gesammten
Reichsgebiete gestattet ist, an ihrem Sitze, sowie bei denjenigen ihrer Zweiganstalten, welche
in Städten von mehr als 80.000 Einwohnern ihren Sitz haben, zu ihrem vollen Nennwerthe in
Zahlung zu nehmen, so lange die Bank, welche solche Noten ausgegeben hat, ihrer
Noteneinlösungspflicht pünktlich nachkommt. Alle bei einer Bank eingegangenen Noten einer
anderen Bank dürfen, soweit es nicht Noten der Reichsbank sind, nur entweder zur Einlösung
präsentirt, oder zu Zahlungen an diejenige Bank, welche dieselben ausgegeben hat, oder zu
Zahlungen an dem Orte, wo letztere ihren Hauptsitz hat, verwendet werden.
6. Die Bank verzichtet auf jedes Widerspruchsrecht, welches ihr entweder gegen die
Ertheilung der Befugniß zur Ausgabe von Banknoten an andere Banken, oder gegen die
Aufhebung einer etwa bestehenden Verpflichtung der Landesregierung, ihre Noten in den
öffentlichen Kassen statt baaren Geldes in Zahlung nehmen zu lassen, zustehen möchte.
7. Die Bank willigt ein, daß ihre Befugniß zur Ausgabe von Banknoten zu den in §. 41
bezeichneten Terminen durch Beschluß der Landesregierung oder des Bundesraths mit
einjähriger Kündigungsfrist aufgehoben werden könne, ohne daß ihr ein Anspruch auf irgend
welche Entschädigung zustände.

Von Seiten des Bundesraths wird eine Kündigung nur eintreten zum Zwecke weiterer
einheitlicher Regelung des Notenbankwesens oder wenn eine Notenbank den Anordnungen
gegenwärtigen Gesetzes zuwidergehandelt hat. Ob diese Voraussetzungen vorliegen,
entscheidet der Bundesrath.
Einer Bank, welche die vorstehend unter 1 bis 7 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt hat,
kann der Betrieb von Bankgeschäften durch Zweiganstalten oder Agenturen außerhalb des im
§. 42 bezeichneten Gebietes auf Antrag der für den Ort, wo dies geschehen soll, zuständigen
Landesregierung durch den Bundesrath gestattet werden.
Banken, welche bis zum 1. Januar 1876 nachweisen, daß der Betrag der nach ihrem Statut
oder Privileg ihnen gestatteten Notenausgabe auf den Betrag des Grundkapitals eingeschränkt
ist, welcher am 1. Januar 1874 eingezahlt war, sind von der Erfüllung der unter 2
bezeichneten Voraussetzung entbunden und erlangen mit der Gestattung des Umlaufs ihrer
Noten im gesammten Reichsgebiete zugleich die Befugniß, im gesammten Reichsgebiete
durch Zweiganstalten oder Agenturen Bankgeschäfte zu betreiben. Dem Bundesrath bleibt
vorbehalten, diesen Banken einzelne der durch die Bestimmungen unter 1 ausgeschlossenen



Formen der Kreditertheilung, in deren Ausübung dieselben sich bisher befunden haben, auf
Grund des nachgewiesenen besonderen Bedürfnisses zeitweilig oder widerruflich auch ferner
zu gestatten und die hierfür etwa nothwendigen Bedingungen festzusetzen.

§ 45.

Banken, welche von den Bestimmungen im §. 44 zu ihren Gunsten Gebrauch machen wollen,
haben dem Reichskanzler nachzuweisen:

1. daß ihre Statuten den durch den §. 44 aufgestellten Voraussetzungen entsprechen;
2. daß die erforderliche Einlösungsstelle eingerichtet ist.

Sobald dieser Nachweis geführt ist, erläßt der Reichskanzler eine durch das Reichs-
Gesetzblatt zu veröffentlichende Bekanntmachung, in welcher:

1. die beschränkenden Bestimmungen der §§. 42 und 43 oder des §. 43 dieses Gesetzes zu
Gunsten der zu bezeichnenden Bank als nicht anwendbar erklärt,
2. die Stelle, an welcher die Noten der Bank eingelöst werden, bezeichnet wird.

§ 46.

Kann die Dauer einer bereits erworbenen Befugniß zur Ausgabe von Banknoten durch eine
vom Staate oder einer öffentlichen Behörde ausgehende, an einen bestimmten Termin
gebundene Kündigung auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden, so tritt diese Kündigung zu
dem frühesten zulässigen Termine kraft gegenwärtigen Gesetzes ein, es sei denn, daß die
Bank den zulässigen Betrag ihrer Notenausgabe auf den am 1. Januar 1874 eingezahlten
Betrag ihres Grundkapitals beschränkt und sich den Bestimmungen im §. 44 unter 1 und 3 bis
7 unterworfen hat.
Statutarische Bestimmungen, durch welche die Dauer einer Bank oder der derselben
ertheilten Befugniß zur Notenausgabe von der unveränderten Fortdauer des
Notenprivilegiums der Preußischen Bank abhängig gemacht ist, treten außer Kraft.

§ 47.

Jede Abänderung der Bestimmungen des Grundgesetzes, Statuts oder Privilegiums einer Bank,
welche die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten bereits erworben hat, bedarf, so lange der
Bank diese Befugniß zusteht, zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundesraths, sofern sie
das Grundkapital, den Reservefonds, den Geschäftskreis oder die Deckung der auszugebenden
Noten, oder die Dauer der Befugniß zur Notenausgabe zum Gegenstande hat.
Landesgesetzliche Vorschriften und Konzessionsbedingungen, durch welche eine Bank
bezüglich des Betriebs des Diskonto-, des Lombard-, des Effekten- und des Depositengeschäfts
Beschränkungen unterworfen ist, welche das gegenwärtige Gesetz nicht enthält, stehen einer
solchen Aenderung nicht entgegen.
Die Genehmigung wird, nach Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Erfordernisse, durch die



betheiligte Landesregierung beantragt und muß versagt werden, wenn die Bank nicht von den
Bestimmungen des §. 44 Gebrauch macht.
Die bayerische Regierung ist berechtigt, bis zum Höchstbetrage von 70 Millionen Mark die
Befugniß zur Ausgabe von Banknoten für die in Bayern bestehende Notenbank zu erweitern,
oder diese Befugniß einer anderen Bank zu ertheilen, sofern die Bank sich den Bestimmungen
des §. 44 unterwirft.

§ 48.

Der Reichskanzler ist jederzeit befugt, sich nöthigenfalls durch kommissarische Einsichtnahme
von den Büchern, Geschäftslokalen und Kassenbeständen der Noten ausgebenden Banken die
Ueberzeugung zu verschaffen, daß dieselben die durch Gesetz oder Statut festgestellten
Bedingungen und Beschränkungen der Notenausgabe innehalten, oder die Voraussetzungen
der zu ihren Gunsten etwa ausgesprochenen Nichtanwendbarkeit der §§. 42 und 43 oder des §.
43 dieses Gesetzes erfüllen und daß die von ihnen veröffentlichten Wochen- und
Jahresübersichten (§. 8), sowie die behufs der Steuerberechnung abgegebenen Nachweise (§.
10) der wirklichen Sachlage entsprechen.
Das Aufsichtsrecht der Landesregierungen wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

§ 49.

Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten geht verloren:

1. durch Ablauf der Zeitdauer, für welche sie ertheilt ist,
2. durch Verzicht,
3. im Falle des Konkurses durch Eröffnung des Verfahrens gegen die Bank,
4. durch Entziehung kraft richterlichen Urtheils,
5. durch Verfügung der Landesregierung nach Maßgabe der Statuten oder Privilegien.

§ 50.

Die Entziehung der Befugniß zur Notenausgabe wird auf Klage des Reichskanzlers oder der
Regierung des Bundesstaates, in welchem die Bank ihren Sitz hat, durch gerichtliches Urtheil
ausgesprochen:

1. wenn die Vorschriften der Statuten, des Privilegiums oder des gegenwärtigen Gesetzes über
die Deckung für die umlaufenden Noten verletzt worden sind oder der Notenumlauf die durch
Statut, Privilegium oder Gesetz bestimmte Grenze überschritten hat;
2. wenn die Bank vor Erlaß der in §. 45 erwähnten Bekanntmachung des Reichskanzlers
außerhalb des durch §. 42 ihr angewiesenen Gebiets die in §. 42 ihr untersagten Geschäfte
betreibt, oder außerhalb des durch §. 43 ihr angewiesenen Gebiets ihre Noten vertreibt oder
vertreiben läßt;
3. wenn die Bank die Einlösung präsentirter Noten nicht bewirkt

a) an ihrem Sitze am Tage der Präsentation,
b) an ihrer Einlösungsstelle (§. 44 Nr. 4) bis zum Ablaufe des auf den Tag der Präsentation



folgenden Tages,
a) an sonstigen durch die Statuten bestimmten Einlösungsstellen bis zum Ablaufe des dritten
Tages nach dem Tage der Präsentation;

4. sobald das Grundkapital sich durch Verluste um ein Drittheil vermindert hat.

Die Klage ist im ordentlichen Verfahren zu verhandeln. Der Rechtsstreit gilt im Sinne der
Reichs- und Landesgesetze als Handelssache.
In dem Urtheile ist zugleich die Verpflichtung zur Einziehung der Noten auszusprechen.

§ 51.

Das Urtheil ist erst nach Eintritt der Rechtskraft vollstreckbar. Die Vollstreckung wird auf
Antrag durch das Prozeßgericht verfügt. Das Gericht bestimmt zu diesem Zwecke die Frist,
innerhalb welcher von der Bankverwaltung die Bekanntmachung über die Einziehung der
Noten zu erlassen ist.
Sofern nicht der Konkurs über die Bank ausgebrochen ist, setzt das Gericht einen Kurator ein,
welcher die Einziehung der Noten zu überwachen und, wenn die Bank den für diesen Fall
vorgesehenen Verpflichtungen nicht nachkommt, die Liquidation der Bank beim Gerichte zu
beantragen verpflichtet ist.
Eingehende Noten sind von der Bank an eine vom Reichskanzler zu bezeichnende, am Sitze
der Bank gelegene Kasse abzuliefern.

§ 52.

Sechs Monate, nachdem das Urtheil (§. 50) die Rechtskraft erlangt hat, zahlt die Bank an die
vom Reichskanzler bezeichnete Kasse einen Betrag in baarem Gelde ein, welcher dem bis
dahin nicht abgelieferten Betrage ihrer Noten gleichkommt. Dieser Baarbetrag wird ihr nach
Maßgabe der weiter von ihr abgelieferten Noten und der verbleibende Rest nach Ablauf der
letzten vom Bundesrathe für die Einlösung festgesetzten Frist zurückgezahlt.

§ 53.

Die an die Kasse abgelieferten Noten (§. 51 und §. 52) werden in Gegenwart des Kurators der
Kasse und des für die Einziehung der Noten bestellten Kurators vernichtet. Ueber die
Vernichtung wird ein gerichtliches oder notarielles Protokoll aufgenommen. Die Verwaltung
der Bank ist befugt, an der Vernichtung durch zwei Abgeordnete Theil zu nehmen. Der für die
Vernichtung bestimmte Termin ist ihr jedesmal spätestens acht Tage vorher von der der Kasse
vorgesetzten Behörde anzuzeigen. Die Vernichtung kann in einem oder in mehreren Terminen
erfolgen.

§ 54.

Für diejenigen Korporationen, welche, ohne Zettelbanken zu sein, sich beim Erlaß dieses
Gesetzes im Besitz der Befugniß zur Ausgabe von Noten, Kassenscheinen oder sonstigen auf



den Inhaber ausgestellten unverzinslichen Schuldverschreibungen befinden, und für das von
ihnen ausgegebene Papiergeld gelten insolange, als sie von der Befugniß, Papiergeld in
Umlauf zu erhalten, Gebrauch machen, die Bestimmungen der §§. 2 bis einschließlich 6, dann
des §. 43 und des §. 47 Absatz 1 dieses Gesetzes, soweit sich derselbe auf die Befugniß zur
Ausgabe von Papiergeld, auf deren Dauer, oder auf die Deckung des Papiergeldes bezieht.

Titel IV. Strafbestimmungen.

§ 55.

Wer unbefugt Banknoten oder sonstige auf den Inhaber lautende unverzinsliche
Schuldverschreibungen ausgiebt, wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem Zehnfachen
des Betrages der von ihm ausgegebenen Werthzeichen gleichkommt, mindestens aber
fünftausend Mark beträgt.

§ 56.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark wird bestraft, wer der Verbotsbestimmung des §.
43 zuwider, Noten inländischer Banken, oder Noten oder sonstige Geldzeichen inländischer
Korporationen außerhalb desjenigen Landesgebiets, für welches dieselben zugelassen sind,
zur Leistung von Zahlungen verwendet.

§ 57.

Mit Geldstrafe von fünfzig Mark bis zu fünftausend Mark wird bestraft, wer der
Verbotsbestimmung in §. 11 zuwider, ausländische Banknoten oder sonstige auf den Inhaber
lautende unverzinsliche Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Gesellschaften
oder Privaten, welche ausschließlich oder neben anderen Werthbestimmungen in
Reichswährung oder einer deutschen Landeswährung ausgestellt sind, zur Leistung von
Zahlungen verwendet.
Geschieht die Verwendung gewerbsmäßig, so tritt neben der Geldstrafe Gefängniß bis zu
einem Jahre ein. Der Versuch ist strafbar.

§ 58.

Mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark wird bestraft, wer den Bestimmungen im §. 42
zuwider, für Rechnung von Banken als Vorsteher von Zweiganstalten oder als Agent
Bankgeschäfte betreibt oder mit Banken als Gesellschafter in Verbindung tritt.
Die gleiche Strafe trifft die Mitglieder des Vorstandes einer Bank, welche den Bestimmungen
des §. 7 entgegenhandeln, oder welche dem Verbote des §. 42 zuwider

a) Zweiganstalten oder Agenturen bestellen,

oder

b) die von ihnen vertretene Bank als Gesellschafter an Bankhäusern betheiligen.



§ 59.

Die Mitglieder des Vorstandes einer Bank werden:

1. wenn sie in den durch die Bestimmungen des §. 8 vorgeschriebenen Veröffentlichungen
wissentlich den Stand der Verhältnisse der Bank unwahr darstellen oder verschleiern, mit
Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft;
2. wenn sie durch unrichtige Aufstellung der im §. 10 vorgeschriebenen Nachweisungen den
steuerpflichtigen Notenumlauf zu gering angeben, mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem
Zehnfachen der hinterzogenen Steuer gleichsteht, mindestens aber fünfhundert Mark beträgt;
3. wenn die Bank mehr Noten ausgiebt, als sie auszugeben befugt ist, mit einer Geldstrafe
bestraft, welche dem Zehnfachen des zuviel ausgegebenen Betrages gleichkommt, mindestens
aber fünftausend Mark beträgt.

Die Strafe zu 3. trifft auch die Mitglieder des Vorstandes solcher Korporationen, welche zur
Ausgabe von auf den Inhaber lautenden unverzinslichen Schuldverschreibungen befugt sind,
wenn sie mehr solche Geldzeichen ausgeben, als die Korporation auszugeben befugt ist.

Titel V. Schlußbestimmungen.

§ 60.

Die §§. 6, 42 und 43, sowie die auf die letzteren bezüglichen Strafbestimmungen in den §§. 56
und 58 gegenwärtigen Gesetzes treten am 1. Januar 1876 in Kraft.

§ 61.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, mit der Königlich preußischen Regierung wegen
Abtretung der Preußischen Bank an das Reich auf folgenden Grundlagen einen Vertrag
abzuschließen:

1. Preußen tritt nach Zurückziehung seines Einschußkapitals von 1.906.800 Thalern, sowie der
ihm zustehenden Hälfte des Reservefonds die Preußische Bank mit allen ihren Rechten und
Verpflichtungen mit dem 1. Januar 1876 unter den nachstehend Ziffer 2 bis 6 bezeichneten
Bedingungen an das Reich ab. Das Reich wird diese Bank an die nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Gesetzes zu errichtende Reichsbank übertragen.
2. Preußen empfängt für Abtretung der Bank eine Entschädigung von fünfzehn Millionen
Mark, welche aus den Mitteln der Reichsbank zu decken ist.
3. Den bisherigen Antheilseignern der Preußischen Bank wird die Befugniß vorbehalten, gegen
Verzicht auf alle ihnen durch ihre Bankantheilsscheine verbrieften Rechte zu Gunsten der
Reichsbank den Umtausch dieser Urkunden gegen Antheilsscheine der Reichsbank von
gleichem Nominalbetrage zu verlangen.
4. Die Reichsbank hat denjenigen Antheilseignern, welche nach den Bestimmungen der §§. 16
und 19 der Bankordnung vom 5. Oktober 1846 (Preuß. Gesetz-Samml. S. 435) die
Herauszahlung des eingeschossenen Kapitals und ihres Antheils an dem Reservefonds der
Preußischen Bank verlangen, diese Zahlung zu leisten.
5. Die Reichsbank wird zur Erfüllung der von der Preußischen Bank durch Vertrag vom 28./31.



Januar 1856 hinsichtlich der Staatsanleihe von sechszehn Millionen
fünfhundertachtundneunzigtausend Thalern übernommenen Verbindlichkeiten an Preußen für
die Jahre 1876 bis einschließlich 1925 jährlich 621.910 Thaler in halbjährlichen Raten zahlen.
Wird die Konzession der Reichsbank nicht verlängert, so wird das Reich dafür sorgen, daß, so
lange keine andere Bank in diese Verpflichtung eintritt, die Rente bis zu dem ebengedachten
Zeitpunkte der preußischen Staatskasse unverkürzt zusfließe.
6. Eine Auseinandersetzung zwischen Preußen und der Reichsbank wegen der Grundstücke
der Preußischen Bank bleibt vorbehalten.

§ 62.

Der Reichskanzler wird ermächtigt:

1. diejenigen Antheilsscheine der Reichsbank zu begeben, welche nicht nach §.61 Nr. 3 gegen
Antheilsscheine der Preußischen Bank umzutauschen sind,
2. auf Höhe der nicht begebenen Antheilsscheine zur Beschaffung des nach §. 23
erforderlichen Grundkapitals der Reichsbank verzinsliche, spätestens am 1. Mai 1876 fällig
werdende Schatzanweisungen auszugeben.

§ 63.

Die Ausfertigung der Schatzanweisungen (§. 62 Nr. 2) wird der Preußischen Hauptverwaltung
der Staatsschulden übertragen. Den Zinssatz bestimmt der Reichskanzler. Bis zum 1. Mai
1876 kann, nach Anordnung des Reichskanzlers, der Betrag der Schatzanweisungen
wiederholt, jedoch nur zur Deckung der in Verkehr gesetzten Schatzanweisungen ausgegeben
werden.

§ 64.

Die zur Verzinsung und Einlösung der Schatzanweisungen erforderlichen Beträge müssen der
Reichsschulden-Verwaltung aus den bereitesten Einkünften des Reichs zur Verfallzeit zur
Verfügung gestellt weiden.

§ 65.

Die Ausgabe der Schatzanweisungen ist durch die Reichskasse zu bewirken.
Die Zinsen der Schatzanweisungen verjähren binnen vier Jahren, die verschriebenen
Kapitalbeträge binnen 30 Jahren nach Eintritt des in jeder Schatzanweisung auszudrückenden
Fälligkeitstermins.

§ 66.



Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs über die Eintragung in das Handelsregister und
die rechtlichen Folgen derselben finden auf die Reichsbank keine Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 14. März 1875.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.

Anlage zum §. 9.

Laufende
Nr. Bezeichnung der Bank.

Ungedeckter
Notenumlauf.

Mark.

1. Reichsbank 250.000.000
2. Ritterschaftliche Privatbank in Pommern (Stettin) 1.222.000
3. Städtische Bank in Breslau 1.283.000
4. Bank des Berliner Kassenvereins 963.000
5. Kölnische Bank 1.251.000
6. Magdeburger Privatbank 1.173.000
7. Danziger Privat-Aktienbank 1.272.000
8. Provinzial-Aktienbank des Großherzogthums Posen 1.206.000
9. Kommunalständische Bank für die preußische Oberlausitz (Görlitz) 1.307.000

10. Hannoversche Bank 6.000.000
11. Landgräflich hessische konzessionirte Landesbank 159.000
12. Frankfurter Bank 10.000.000
13. Bayerische Banken 32.000.000
14. Sachsische Bank zu Dresden 16.771.000
15. Leipziger Bank 5.348.000
16. Leipziger Kassenverein 1.440.000
17. Chemnitzer Stadtbank 441.000
18. Württembergische Notenbank 10.000.000
19. Badische Bank 10.000.000
20. Bank für Süddeutschland 10.000.000
21. Rostocker Bank 1.155.000
22. Weimarsche Bank 1.971.000
23. Oldenburgische Landesbank 1.881.000
24. Braunschweigische Bank 2.829.000
25. Mitteldeutsche Kreditbank in Meiningen 3.187.000



26. Privatbank zu Gotha 1.344.000
27. Anhalt-Dessauische Landesbank 935.000
28. Thüringische Bank (Sondershausen) 1.658.000
29. Geraer Bank 1.651.000
30. Niedersächsische Bank (Bückeburg) 594.000
31. Lübecker Privatbank 500.000
32. Kommerzbank in Lübeck 959.000
33. Bremer Bank 4.500.000

Zusammen 385.000.000
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 (Nr. 953.) Münzgesetz. Vom 9. Juli 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

Artikel 1.

An die Stelle der in Deutschland geltenden Landeswährungen tritt die Reichsgoldwährung.
Ihre Rechnungseinheit bildet die Mark, wie solche durch §. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember
1871, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen (Reichs-Gesetzbl. S. 404), festgestellt
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worden ist.
Der Zeitpunkt, an welchem die Reichswährung im gesammten Reichsgebiete in Kraft treten
soll,  wird  durch  eine  mit  Zustimmung des  Bundesrathes  zu  erlassende,  mindestens  drei
Monate  vor  dem  Eintritt  dieses  Zeitpunktes  zu  verkündende  Verordnung  des  Kaisers
bestimmt. Die Landesregierungen sind ermächtigt, auch vor diesem Zeitpunkte für ihr Gebiet
die Reichsmarkrechnung im Verordnungswege einzuführen.

Artikel 2.

Außer den in dem Gesetze vom 4. Dezember 1871 bezeichneten Reichsgoldmünzen sollen
ferner ausgeprägt werden Reichsgoldmünzen zu fünf Mark, von welchen aus einem Pfunde
feinen Goldes 279 Stück ausgebracht werden. Die Bestimmungen der §§. 4, 5, 7, 8 und 9 jenes
Gesetzes finden auf diese Münzen entsprechende Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, daß
bei denselben die Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht (§. 7) vier Tausendtheile, und
der  Unterschied  zwischen  dem  Normalgewicht  und  dem  Passirgewicht  (§.  9)  acht
Tausendtheile  betragen  darf.

Artikel 3.

Außer den Reichsgoldmünzen sollen als Reichsmünzen und zwar

1) als Silbermünzen:

Fünfmarkstücke,
Zweimarkstücke,
Einmarkstücke,
Fünfzigpfennigstücke und
Zwanzigpfennigstücke;

2) als Nickelmünzen:

Zehnpfennigstücke und
Fünfpfennigstücke;

3) als Kupfermünzen:

Zweipfennigstücke und
Einpfennigstücke

nach Maßgabe folgender Bestimmungen ausgeprägt werden.
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§. 1.

Bei Ausprägung der Silbermünzen wird das Pfund feinen Silbers in

20 Fünfmarkstücke,
50 Zweimarkstücke,
100 Einmarkstücke,
200 Fünfzigpfennigstücke und in
500 Zwanzigpfennigstücke

ausgebracht.
Das Mischungsverhältniß beträgt 900 Theile Silber und 100 Theile Kupfer, so daß 90 Mark in
Silbermünzen 1 Pfund wiegen.
Das Verfahren bei  Ausprägung dieser Münzen wird vom Bundesrath festgestellt.  Bei  den
einzelnen Stücken darf die Abweichung im Mehr oder Weniger im Feingehalt nicht mehr als
drei Tausendtheile, im Gewicht, mit Ausnahme der Zwanzigpfennigstücke, nicht mehr als zehn
Tausendtheile betragen. In der Masse aber müssen das Normalgewicht und der Normalgehalt
bei allen Silbermünzen innegehalten werden.

§ 2.

Die Silbermünzen über ein Mark tragen auf der einen Seite den Reichsadler mit der Inschrift
„Deutsches Reich“ und mit der Angabe des Werthes in Mark, sowie mit der Jahreszahl der
Ausprägung,  auf  der  anderen  Seite  das  Bildniß  des  Landesherrn  beziehungsweise  das
Hoheitszeichen der freien Städte mit einer entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen.
Durchmesser der Münzen, Beschaffenheit und Verzierung der Ränder derselben werden vom
Bundesrathe festgestellt.

§ 3.

Die übrigen Silbermünzen, die Nickel-  und Kupfermünzen tragen auf der einen Seite die
Werthangabe, die Jahreszahl und die Inschrift „Deutsches Reich“, auf der andern Seite den
Reichsadler  und  das  Münzzeichen.  Die  näheren  Bestimmungen  über  Zusammensetzung,
Gewicht und Durchmesser dieser Münzen, sowie über die Verzierung der Schriftseite und die
Beschaffenheit der Ränder werden vom Bundesrathe festgestellt.

§ 4.

Die  Silber-,  Nickel-  und  Kupfermünzen  werden  auf  den  Münzstätten  derjenigen
Bundesstaaten, welche sich dazu bereit erklären, ausgeprägt. Die Ausprägung und Ausgabe
dieser  Münzen  unterliegt  der  Beaufsichtigung  von  Seiten  des  Reichs.  Der  Reichskanzler
bestimmt unter Zustimmung des Bundesrathes die auszuprägenden Beträge, die Vertheilung
dieser Beträge auf die einzelnen Münzgattungen und auf die einzelnen Münzstätten und die
den  letzteren  für  die  Prägung jeder  einzelnen  Münzgattung  gleichmäßig  zu  gewährende
Vergütung. Die Beschaffung der Münzmetalle für die Münzstätten erfolgt auf Anordnung des



Reichskanzlers.

Artikel 4.

Der Gesammtbetrag der Reichssilbermünzen soll bis auf Weiteres zehn Mark für den Kopf der
Bevölkerung des Reichs nicht übersteigen.
Bei jeder Ausgabe dieser Münzen ist eine dem Werthe nach gleiche Menge der umlaufenden
groben  Landessilbermünzen  und  zwar  zunächst  der  nicht  dem  Dreißigthalerfuße
angehörenden  einzuziehen.  Der  Werth  wird  nach  der  Vorschrift  im  Art.  14  §.  2  berechnet.

Artikel 5.

Der Gesammtbetrag der Nickel- und Kupfermünzen soll zwei und eine halbe Mark für den
Kopf der Bevölkerung des Reichs nicht übersteigen.

Artikel 6.

Von den Landesscheidemünzen sind:

1) die auf andere als Thalerwährung lautenden, mit Ausschluß der bayerischen Heller und der
mecklenburgischen nach dem Marksysteme ausgeprägten Fünf-, Zwei- und Einpfennigstücke,
2) die auf der Zwölftheilung des Groschens beruhenden Scheidemünzen zu 2 und 4 Pfennigen,
3) die Scheidemünzen der Thalerwährung, welche auf einer anderen Eintheilung des Thalers,
als der in 30 Groschen beruhen, mit Ausnahme der Stücke im Werthe von 1/12 Thaler,

bis zu dem Zeitpunkte des Eintritts der Reichswährung (Art. 1) einzuziehen.
Nach  diesem  Zeitpunkte  ist  Niemand  verpflichtet,  diese  Scheidemünzen  in  Zahlung  zu
nehmen, als die mit der Einlösung derselben beauftragten Kassen.

Artikel 7.

Die Ausprägung der Silber-, Nickel- und Kupfermünzen (Art. 3), sowie die vom Reichskanzler
anzuordnende  Einziehung  der  Landessilbermünzen  und  Landesscheidemünzen  erfolgt  auf
Rechnung des Reichs.

Artikel 8.

Die Anordnung der Außerkurssetzung von Landesmünzen und Feststellung der für dieselbe
erforderlichen Vorschriften erfolgt durch den Bundesrath.
Die Bekanntmachungen über Außerkurssetzung von Landesmünzen sind außer in den zu der
Veröffentlichung  von  Landesverordnungen  bestimmten  Blättern  auch  durch  das  Reichs-
Gesetzblatt zu veröffentlichen.
Eine Außerkurssetzung darf erst eintreten, wenn eine Einlösungsfrist von mindestens vier
Wochen festgesetzt und mindestens drei Monate vor ihrem Ablaufe durch die vorbezeichneten
Blätter bekannt gemacht worden ist.



Artikel 9.

Niemand ist verpflichtet, Reichssilbermünzen im Betrage von mehr als zwanzig Mark und
Nickel- und Kupfermünzen im Betrage von mehr als einer Mark in Zahlung zu nehmen.
Von den Reichs- und Landeskassen werden Reichssilbermünzen in jedem Betrage in Zahlung
genommen. Der Bundesrath wird diejenigen Kassen bezeichnen, welche Reichsgoldmünzen
gegen Einzahlung von Reichssilbermünzen in Beträgen von mindestens 200 Mark oder von
Nickel- und Kupfermünzen in Beträgen von mindestens 50 Mark auf Verlangen verabfolgen.
Derselbe wird zugleich die näheren Bedingungen des Umtausches festsetzen.

Artikel 10.

Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch (Art.  9) findet auf durchlöcherte und
anders, als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichen auf verfälschte
Münzstücke keine Anwendung.
Reichs-Silber-,  Nickel-  und  Kupfermünzen,  welche  in  Folge  längerer  Cirkulation  und
Abnutzung an Gewicht oder Erkennbarkeit erheblich eingebüßt haben, werden zwar noch in
allen  Reichs-  und  Landeskassen  angenommen,  sind  aber  auf  Rechnung  des  Reichs
einzuziehen.

Artikel 11.

Eine Ausprägung von anderen, als den durch dieses Gesetz eingeführten Silber-, Nickel- und
Kupfermünzen findet nicht ferner statt. Die durch die Bestimmung im §. 10 des Gesetzes,
betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen, vom 4. Dezember 1871 (Reichs-Gesetzbl. S.
404), vorbehaltene Befugniß, Silbermünzen als Denkmünzen auszuprägen, erlischt mit dem
31. Dezember 1873.

Artikel 12.

Die Ausprägung von Reichsgoldmünzen geschieht auch ferner nach Maßgabe der Bestimmung
im §. 6 des Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen, vom 4. Dezember
1871 (Reichs-Gesetzbl. S. 404), auf Rechnung des Reichs.
Privatpersonen haben das Recht, auf denjenigen Münzstätten, welche sich zur Ausprägung auf
Reichsrechnung bereit erklärt haben, Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung ausprägen zu
lassen, soweit diese Münzstätten nicht für das Reich beschäftigt sind.
Die für solche Ausprägungen zu erhebende Gebühr wird vom Reichskanzler mit Zustimmung
des Bundesrathes festgestellt, darf aber das Maximum von 7 Mark auf das Pfund fein Gold
nicht übersteigen.
Die Differenz zwischen dieser Gebühr und der Vergütung, welche die Münzstätte für die
Ausprägung  in  Anspruch  nimmt,  fließt  in  die  Reichskasse.  Diese  Differenz  muß für  alle
deutschen Münzstätten dieselbe sein.
Die Münzstätten dürfen für die Ausprägung keine höhere Vergütung in Anspruch nehmen, als
die Reichskasse für die Ausprägung von Zwanzigmarkstücken gewährt.

Artikel 13.

Der Bundesrath ist befugt:
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1) den Werth zu bestimmen, über welchen hinaus fremde Gold- und Silbermünzen nicht in
Zahlung angeboten und gegeben werden dürfen, sowie den Umlauf fremder Münzen gänzlich
zu untersagen;
2) zu bestimmen, ob ausländische Münzen von Reichs- oder Landeskassen zu einem öffentlich
bekannt zu machenden Kurse im inländischen Verkehr in Zahlung genommen werden dürfen,
auch in solchem Falle den Kurs festzusetzen.

Gewohnheitsmäßige oder gewerbsmäßige Zuwiderhandlungen gegen die vom Bundesrathe in
Gemäßheit  der  Bestimmungen  unter  1  getroffenen  Anordnungen  werden  bestraft  mit
Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu sechs Wochen.

Artikel 14.

Von dem Eintritt der Reichswährung an gelten folgende Vorschriften:

§ 1.

Alle  Zahlungen,  welche  bis  dahin  in  Münzen  einer  inländischen  Währung  oder  in
landesgesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Münzen zu leisten
waren, sind vorbehaltlich der Vorschriften Art. 9, 15 und 16 in Reichsmünzen zu leisten.

§ 2.

Die Umrechnung solcher Goldmünzen, für welche ein bestimmtes Verhältniß zu Silbermünzen
gesetzlich  nicht  feststeht,  erfolgt  nach  Maßgabe  des  Verhältnisses  des  gesetzlichen
Feingehalts  derjenigen  Münzen,  auf  welche  die  Zahlungsverpflichtung  lautet,  zu  dem
gesetzlichen Feingehalte der Reichsgoldmünzen.
Bei der Umrechnung anderer Münzen werden

der Thaler zum Werthe von 3 Mark,
der Gulden süddeutscher Währung zum Werthe von 15/7 Mark,
die Mark lübischer oder hamburgischer Kurantwährung zum Werthe von 11/5 Mark,

die übrigen Münzen derselben Währungen zu entsprechenden Werthen nach ihrem Verhältniß
zu den genannten berechnet.
Bei der Umrechnung werden Bruchtheile von Pfennigen der Reichswährung zu einem Pfennig
berechnet,  wenn sie  einen halben Pfennig  oder  mehr betragen,  Bruchtheile  unter  einem
halben Pfennig werden nicht gerechnet.

§ 3.

Werden  Zahlungsverpflichtungen  nach  Eintritt  der  Reichswährung  unter  Zugrundelegung
vormaliger  inländischer  Geld-  oder  Rechnungswährungen  begründet,  so  ist  die  Zahlung
vorbehaltlich der  Vorschriften Art.  9,  15 und 16 in  Reichsmünzen unter  Anwendung der



Vorschriften des §. 2 zu leisten.

§ 4.

In allen gerichtlich oder notariell aufgenommenen Urkunden, welche auf einen Geldbetrag
lauten,  desgleichen  in  allen  zu  einem  Geldbetrag  verurtheilenden  gerichtlichen
Entscheidungen ist  dieser Geldbetrag, wenn für denselben ein bestimmtes Verhältniß zur
Reichswährung gesetzlich feststeht, in Reichswährung auszudrücken; woneben jedoch dessen
gleichzeitige  Bezeichnung  nach  derjenigen  Währung,  in  welcher  ursprünglich  die
Verbindlichkeit  begründet  war,  gestattet  bleibt.

Artikel 15.

An Stelle der Reichsmünzen sind bei allen Zahlungen bis zur Außerkurssetzung anzunehmen:

1) im gesammten Bundesgebiete an Stelle aller Reichsmünzen die Ein- und Zweithalerstücke
deutschen Gepräges unter Berechnung des Thalers zu 3 Mark;
2)  im  gesammten  Bundesgebiete  an  Stelle  der  Reichssilbermünzen,  Silberkurantmünzen
deutschen Gepräges zu ⅓ und 1/6 Thaler unter Berechnung des ⅓ Thalerstücks zu einer Mark
und des 1/6 Thalerstücks zu einer halben Mark;
3)  in  denjenigen Ländern,  in  welchen gegenwärtig die  Thalerwährung gilt,  an Stelle  der
Reichs-, Nickel- und Kupfermünzen die nachbezeichneten Münzen der Thalerwährung zu den
daneben bezeichneten Werthen:

1/12 Thalerstücke zum Werthe von 25 Pfennig,
1/15 Thalerstücke zum Werthe von 20 Pfennig,
1/30 Thalerstücke zum Werthe von 10 Pfennig,
1/2 Groschenstücke zum Werthe von 5 Pfennig,
1/5 Groschenstücke zum Werthe von 2 Pfennig,
1/10 und 1/12 Groschenstücke zum Werthe von 1 Pfennig,

4) in denjenigen Ländern, in welchen die Zwölftheilung des Groschens besteht, an Stelle der
Reichs-,  Nickel-  und Kupfermünzen die  auf  der  Zwölftheilung des Groschens beruhenden
Dreipfennigstücke zum Werthe von 2½ Pfennig;
5) in Bayern an Stelle der Reichskupfermünzen die Hellerstücke zum Werthe von ½ Pfennig;
6) in Mecklenburg an Stelle der Reichskupfermünzen die nach dem Marksystem ausgeprägten
Fünfpfennigstücke,  Zweipfennigstücke und Einpfennigstücke zum Werthe von 5,  2  und 1
Pfennig.

Die sämmtlichen sub 3 und 4 verzeichneten Münzen sind an allen öffentlichen Kassen des
gesammten  Bundesgebietes  zu  den  angegebenen  Werthen  bis  zur  Außerkurssetzung  in
Zahlung anzunehmen.

Artikel 16.



Deutsche  Goldkronen,  Landesgoldmünzen  und  landesgesetzlich  den  inländischen  Münzen
gleichgestellte ausländische Goldmünzen, sowie grobe Silbermünzen, welche einer anderen
Landeswährung als der Thalerwährung angehören, sind bis zur Außerkurssetzung als Zahlung
anzunehmen,  soweit  die  Zahlung nach den bisherigen Vorschriften in  diesen Münzsorten
angenommen werden mußte.

Artikel 17.

Schon  vor  Eintritt  der  Reichsgoldwährung  können  alle  Zahlungen,  welche  gesetzlich  in
Münzen  einer  inländischen  Währung  oder  in  ausländischen,  den  inländischen  Münzen
landesgesetzlich gleichgestellten Münzen geleistet werden dürfen, ganz oder theilweise in
Reichsmünzen,  vorbehaltlich  der  Vorschrift  Art.  9,  dergestalt  geleistet  werden,  daß  die
Umrechnung nach den Vorschriften Art. 14 §. 2 erfolgt.

Artikel 18.

Bis zum 1. Januar 1876 sind sämmtliche nicht auf Reichswährung lautenden Noten der Banken
einzuziehen. Von diesem Termine an dürfen nur solche Banknoten, welche auf Reichswährung
in Beträgen von nicht weniger als  100 Mark lauten,  in Umlauf bleiben oder ausgegeben
werden.
Dieselben Bestimmungen gelten für die bis jetzt von Korporationen ausgegebenen Scheine.
Das von den einzelnen Bundesstaaten ausgegebene Papiergeld ist spätestens bis zum 1. Januar
1876 einzuziehen und spätestens sechs Monate vor diesem Termine öffentlich aufzurufen.
Dagegen  wird  nach  Maßgabe  eines  zu  erlassenden  Reichsgesetzes  eine  Ausgabe  von
Reichspapiergeld stattfinden. Das Reichsgesetz wird über die Ausgabe und den Umlauf des
Reichspapiergeldes, sowie über die den einzelnen Bundesstaaten zum Zweck der Einziehung
ihres Papiergeldes zu gewährenden Erleichterungen die näheren Bestimmungen treffen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Bad Ems, den 9. Juli 1873.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.
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Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1871, Nr. 47, Seite 404
– 406

Fassung vom: 4. Dezember 1871
Bekanntmachung: 7. Dezember 1871

(Nr. 745.) Gesetz, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen. Vom 4. Dezember 1871.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, wie folgt:

§ 1.

Es wird eine Reichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus Einem Pfunde feinen Goldes 139½
Stück ausgebracht werden.

§ 2.

Der zehnte Theil dieser Goldmünze wird Mark genannt und in hundert Pfennige eingetheilt.

§ 3.

Außer der Reichsgoldmünze zu 10 Mark (§. 1.) sollen ferner ausgeprägt werden:
Reichsgoldmünzen zu 20 Mark, von welchen aus Einem Pfunde feinen Goldes 69¾ Stück
ausgebracht werden.

§ 4.

Das Mischungsverhältniß der Reichsgoldmünzen wird auf 900 Tausendtheile Gold und 100
Tausendtheile Kupfer festgestellt.
Es werden demnach
125,55 Zehn-Mark-Stücke,
62,775 Zwanzig-Mark-Stücke
je Ein Pfund wiegen.

§ 5.

Die Reichsgoldmünzen tragen auf der einen Seite den Reichsadler mit der Inschrift “Deutsches
Reich” und mit der Angabe des Werthes in Mark, sowie mit der Jahreszahl der Ausprägung,
auf der anderen Seite das Bildniß des Landesherrn, beziehungsweise das Hoheitszeichen der
freien Städte, mit einer entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen. Durchmesser der
Münzen,  Beschaffenheit  und  Inschrift  der  Ränder  derselben  werden  vom  Bundesrathe
festgestellt.
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§ 6.

Bis  zum Erlaß  eines  Gesetzes  über  die  Einziehung der  groben Silbermünzen erfolgt  die
Ausprägung der Goldmünzen auf Kosten des Reichs für sämmtliche Bundesstaaten auf den
Münzstätten derjenigen Bundesstaaten, welche sich dazu bereit erklärt haben.
Der  Reichskanzler  bestimmt  unter  Zustimmung  des  Bundesrathes  die  in  Gold
auszumünzenden Beträge, die Vertheilung dieser Beträge auf die einzelnen Münzgattungen
und auf die einzelnen Münzstätten und die den letzteren für die Prägung jeder einzelnen
Münzgattung gleichmäßig zu gewährende Vergütung. Er versieht die Münzstätten mit dem
Golde, welches für die ihnen überwiesenen Ausprägungen erforderlich ist.

§ 7.

Das Verfahren bei Ausprägung der Reichsgoldmünzen wird vom Bundesrathe festgestellt und
unterliegt der Beaufsichtigung von Seiten des Reichs. Dieses Verfahren soll die vollständige
Genauigkeit  der  Münzen  nach  Gehalt  und  Gewicht  sicherstellen.  Soweit  eine  absolute
Genauigkeit bei dem einzelnen Stücke nicht innegehalten werden kann, soll die Abweichung in
Mehr  oder  Weniger  im Gewicht  nicht  mehr  als  zwei  und  ein  halb  Tausendtheile  seines
Gewichts, im Feingehalt nicht mehr als zwei Tausendtheile betragen.

§ 8.

Alle Zahlungen,  welche gesetzlich in Silbermünzen der Thalerwährung,  der süddeutschen
Währung, der lübischen oder hamburgischen Kurantwährung oder in Thalern Gold bremer
Rechnung zu leisten sind, oder geleistet werden dürfen, können in Reichsgoldmünzen (§§. 1.
und 3.) dergestalt geleistet werden, daß gerechnet wird:

das Zehn-Mark-Stück zum Werthe von 3⅓ Thalern oder 5 Fl. 50 Kr. süddeutscher Währung, 8
Mark 5⅓ Schilling lübischer und hamburgischer Kurant-Währung, 3 1/93 Thaler Gold bremer
Rechnung;
das  Zwanzig-Mark-Stück  zum Werthe  von  6⅔ Thalern  oder  11  Fl.  40  Kr.  süddeutscher
Währung, 16 Mark 10⅔ Schilling lübischer und hamburgischer Kurant-Währung, 6 2/93 Thaler
Gold bremer Rechnung.

§ 9.

Reichsgoldmünzen,  deren  Gewicht  um  nicht  mehr  als  fünf  Tausendtheile  hinter  dem
Normalgewicht (§. 4.) zurückbleibt (Passirgewicht), und welche nicht durch gewaltsame oder
gesetzwidrige  Beschädigung  am Gewicht  verringert  sind,  sollen  bei  allen  Zahlungen  als
vollwichtig gelten.
Reichsgoldmünzen,  welche  das  vorgedachte  Passirgewicht  nicht  erreichen  und  an
Zahlungsstatt von den Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Kommunalkassen, sowie von Geld- und
Kreditanstalten und Banken angenommen worden sind, dürfen von den gedachten Kassen und
Anstalten nicht wieder ausgegeben werden.
Die Reichsgoldmünzen werden, wenn dieselben in Folge längerer Cirkulation und Abnutzung
am Gewicht so viel eingebüßt haben, daß sie das Passirgewicht nicht mehr erreichen, für



Rechnung des Reichs zum Einschmelzen eingezogen. Auch werden dergleichen abgenutzte
Goldmünzen bei allen Kassen des Reichs und der Bundesstaaten stets voll zu demjenigen
Werthe, zu welchem sie ausgegeben sind, angenommen werden.

§ 10.

Eine Ausprägung von anderen, als den durch dieses Gesetz eingeführten Goldmünzen, sowie
von groben Silbermünzen, mit Ausnahme von Denkmünzen, findet bis auf Weiteres nicht statt.

§ 11.

Die zur Zeit umlaufenden Goldmünzen der deutschen Bundesstaaten sind von Reichs wegen
und auf Kosten des Reichs nach Maßgabe der Ausprägung der neuen Goldmünzen (§. 6.)
einzuziehen.
Der Reichskanzler wird ermächtigt, in gleicher Weise die Einziehung der bisherigen groben
Silbermünzen  der  deutschen  Bundesstaaten  anzuordnen  und  die  zu  diesem  Behufe
erforderlichen  Mittel  aus  den  bereitesten  Beständen  der  Reichskasse  zu  entnehmen.
Ueber  die  Ausführung der  vorstehenden Bestimmungen ist  dem Reichstage alljährlich  in
seiner ersten ordentlichen Session Rechenschaft zu geben.

§ 12.

Es  sollen  Gewichtsstücke  zur  Eichung  und  Stempelung  zugelassen  werden,  welche  das
Normalgewicht und das Passirgewicht der nach Maßgabe dieses Gesetzes auszumünzenden
Goldmünzen, sowie eines Vielfachen derselben angeben. Für die Eichung und Stempelung
dieser  Gewichtsstücke  sind  die  Bestimmungen  der  Artikel  10.  und  18.  der  Maaß-  und
Gewichtsordnung vom 17. August 1868. (Bundesgesetzbl. S. 473.) maßgebend.

§ 13.

Im Gebiet des Königreichs Bayern kann im Bedürfnißfall eine Untertheilung des Pfennigs in
zwei Halb-Pfennige stattfinden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 4. Dezember 1871.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.


